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SCHWEIZERISCHE KIRCHEN
Fragen derTheologie und Seelsorge

Amtliches Organder BistümerBasel,

Chur, St. Gallen, Lausanne—Genf-

Freiburg und Sitten

6/1972 Erscheint wöchentlich 10. Februar 140. Jahrgang Druck und Verlag: Raeber AG Luzern

ZETUNG

Bistumsleitung beurteilt ihre Aufgaben und setzt Ziele
Bericht über eine Klausurtagung der Bistumsleitung der Diözese Basel

Der tägliche Andrang von Anfragen,
Verpflichtungen, Sachgeschäften, die ent-
schieden und getan werden müssen,
bringt die Gefahr mit sich, dass eine
Bistumsleitung und ein Ordinariat nur
mehr von der Hand in den Mund leben
kann. Es bleibt wenig Zeit, über die

Werteordnung der vielen Aufgaben
nachzudenken. Bischof, General- und
Bischofsvikare sind froh, wenn wenig-
stens die laufenden Geschäfte einiger-
massen ordnungsgemäss erledigt werden
können.

Die Seelsorger in den Pfarreien und auf
den Spezialposten stehen in der gleichen,
oft hoffnungslos erscheinenden Situation.
Man ist überfahren von den täglichen
Pflichten und hat nicht mehr Zeit, zu
beurteilen, welche von den vielen Auf-
gaben wesentlich sind und welche nicht,
ob vielleicht wegen des üblichen Pflich-
tenkreises neue Aufgaben übersehen
oder nicht aufgegriffen werden. Es ist
heute notwendiger denn je, sich von
Zeit zu Zeit über die Dringlichkeit der
Aufgaben Rechenschaft zu geben und
eine Erfolgskontrolle über die aufgetra-

genen Pflichten vorzunehmen.

Auch die Bistumsleitung muss sich in
reglmässigen Abständen auf ihre Lei-
tungsaufgaben besinnen, wenn sie sich

nicht in reiner Verwaltungstätigkeit ver-
lieren will. Solch kritische Selbstbesin-

nung auf die eigentlichen Aufgaben so-

wie die Besprechung neuer Konzeptio-
nen erfordern eine gewisse Musse und

genügend Zeit. Darum zogen sich der

Bischof und seine engsten Mitarbeiter,
die zwei General- und Bischofsvikare

im vergangenen Herbst für drei Tage
in die Stille zurück, um unbelastet von

den Alltagsgeschäften und den ständi-

gen Telefonanrufen die Aufgaben der
Bistumsleitung und des Ordinariates in
grösserem Zusammenhang neu zu über-
legen. Die heimelige Atmosphäre des
Ferienhauses der Waldstättia auf der
Faldumalp und das trübe, regnerische
Wetter trugen dazu bei, dass in den ver-
fügbaren Stunden intensiv und erfolg-
reich gearbeitet wurde.

Zze/ <&r war:

1. Überprüfen des Aufgabenkataloges des
Ordinariates, Erfolgskontrolle über die Er-
füllung dieser Aufgaben, kurzfristige Ziel-
setzung der Bistumsleitung für ein Jahr.
2. Überprüfen des Stellenwertes und Kom-
petenzbereiches der Generalvikariats- und der
Ord inariatskon ferenz.

3. Stellungnahme zu einem Projekt der Pa-
storalstelle für die Einteilung des Bistums
in Regionen.
4. Aufgabenbereich und Funktionsweise des
Personalamtes in Hinsicht auf die kommende
Regionalisierung des Bistums.

Da die beiden ersten Traktanden von
allgemeinem Interesse sind, soll im fol-
genden darüber ausführlicher berichtet
werden.

I. Aufgaben der Bistumsleitung
und des Ordinariates

Der Leiter der Pastoralstelle erarbeitete
auf der Grundlage vorhandener Vorar-
beiten für diese Tagung einen Aufgaben-
katalog des Ordinariates, der zur Über-
prüfung der Aufgaben und deren Er-
füllung diente. In einem mte» DwcA-
£<*»£ wurden die Aufgaben besprochen,
der 23seitige Katalog bereinigt und teil-
weise ergänzt.

Der zwez/e D»rcAg<<»g galt der Erfolgs-
kontrolle: «Wie werden die einzelnen
Aufgaben vom Ordinariat erfüllt? F#«/

standen zur Verfügung: aus-
gezeichnet, gut, befriedigend, ungenü-
gend, gar nicht. Es ging bei dieser Be-
urteilung der Aufgaben ««:/&* «w
Ze«r»r«?f#»g son-
dern um die jvzcM'cÄe Ko»/ro//e, ob und
wie die Aufgaben vom Ordinariat wahr-
genommen werden. In aller Offenheit
gab man sich über die Erfüllung jeder
einzelnen Aufgabe Rechenschaft, ohne
sogleich im einzelnen bei konstatierten
Mängeln den Ursachen nachzugehen.
Sicher wird ein Überblick über die Re-
sulfate dieser Eigenkritik auch jene in-
teressieren, die die Dienste des Ordi-
nariates beanspruchen oder mit ihm zu-
sammenarbeiten.

1. Allgemeine Leitungs- und
Planungsaufgaben

Im Bereich der allgemeinen Leitungs-
und Planungsaufgaben wurde festgestellt,

Aus dem Inhalt:

re/z/ Zze/e

BfrcAo/ ALwwze recF//er//gZ rez«
Fz'zzgrez'/e»

^zrcMcÄe Dzewr/e

/«f D<o'zeM»rji«o^e«

Dzözer<z«e IP2rA/or^«»«g

•rJwf/zcAer Te/7
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dass die »zf/rel- &t«g/râ/2ge Zie/-
re2z#«g i^er ungenügend
ist. Ein Grund für diesen Mangel liegt
sicher in der Tatsache, dass die Haupt-
verantwortlichen am Ordinariat zu sehr

von Terminarbeiten und alltäglichen
Pflichten beansprucht sind. In solchen
Situationen reicht die Zeit und Kraft
nicht aus, die grossen Linien im Auge
zu behalten.

Eine bessere Zensur erfuhr die Orgd«/'-
«W 5Vr#<èr»f2er««g Or^2«<2-

räter. Es wurde festgestellt, dass die Re-
organisation auf guten Wegen ist. Die
Erstellung des Aufgabenkataloges ist
ziemlich weit gediehen. Allerdings wird
die Überprüfung der Aufgabenzuteilung
an die einzelnen Mitarbeiter im Ordi-
nariat und eine teilweise Neuzuteilung
der Ressorts noch viel Zeit beanspru-
chen. Es wurde auch festgestellt, dass

viele mögliche Organisationshilfen, die
die Arbeit im Ordinariat erleichtern wür-
den, fehlen.

2. Allgemeine Diözesanaufgaben

Sehr viele der in dieses Hauptressort
gehörenden Augaben werden ausgezeich-
net oder gut wahrgenommen. Es erga-
ben sich keine Wünsche bezüglich des

Dispensenwesens, der Erteilung von
Vollmachten, der Rechtsauskünfte, der

Erstellung von Beglaubigungen.
Die Bez2>Ä22»ge« des zu
verschiedenen überdiözesanen Institu-
tionen, z. B. zu schweizerischen Kom-
missionen, zur Bischofskonferenz, zur
Nuntiatur, usw. wickeln sich in der
wünschbaren Ordnung ab. Gleicherweise
dürfen die BezfeÄwwge« 2«#er/w/£ der

fiwtawr, insbesondere mit den Dekanen
(Dekanenkonferenz) und mit den Staats-

kirchlichen Gremien (Synoden usw.) als

geregelt und gut bezeichnet werden. Aus-
gezeichnet ist das Einvernehmen und die
Zusammenarbeit mit dem Priesterrat
und dem Seelsorgerat, deren Tätigkeit
kaum effektiver gestaltet werden könnte.
Die Kontakte zu den Ordensgemein-
schaffen der Männer- und Frauenorden
sind verbesserungsfähig. Als ungenügend
wurde der Kontakt der Bistumsleitung
mit den einzelnen P/rffreie« und mit
den Pf2W/efiè<2p2Ve/« der Dekanate be-

wertet. Seit I960 wurden keine Visi-
tationsberichte mehr eingefordert und
keine Visitationen mehr durchgeführt.
Mit Bedauern musste festgestellt werden,
dass die Öffentlichkeitsarbeit des Ordi-
nariates und der Bistumsleitung, das /«-

noch völlig ungenü-
gend ist. Man ist sich zwar bewusst, wie
wichtig die Informationspraxis heute
wäre. Ohne zusätzliche Hilfskraft scheint
aber dieses Problem kaum zu lösen, weil
die Ordinariatsangestellten ohnehin über-
lastet sind.

3. Seelsorge

Sehr unterschiedlich fiel die Beurtei-
lung der Aufgaben des Hauptressorts
«Seelsorge» aus. Gerechterweise muss
gesagt werden, dass viele Aufgaben in
dieser wichtigen Sparte des Ordinariates
erst seit dem Konzil und der neueren
Entwicklung in der Kirche dem Ordi-
nariat zugewachsen sind. Mehr und mehr
wird von der Bistumsleitung Initiative,
Koordination und subsidiäre Hilfe für
die Lösung von pastoralen Fragen ge-
fordert.
Seit der Gründung der Pastoralstelle,
die sich um Pastoralplanung und um
die Lösung pastoraler Fragen bemüht,
sind schon manche Probleme aufgegrif-
fen worden, andere stehen noch an.
Was die P<2jror<2/p/d«»«g betrifft, wurde
festgehalten, dass die Situationsanalyse
(Pfarreiumfrage), die Strukturfragen wie
z.B. die Regionalisierung des Bistums
und die Planung der Regionalseelsorge
durch die Pastoralstelle auf gutem Wege
sind. Leider muss aber der Mangel eines

Pastoralkonzeptes und eines Pastoralpla-
nes der Bistumsleitung sowie die Plan-

nung der territorialen und funktionalen
Seelsorge mit der entsprechenden Stel-

lenplanung eingestanden werden. Dieser
Mangel fällt um so mehr ins Gewicht,
als es bei diesen Problemen um grund-
legende Aufgaben der Bistumsleitung
geht.
Auf dem Gebiet der kfer/é»«d2g2Z«g wur-
den auch einige empfindliche Lücken
registriert. Insbesondere werden vom Bi-
stum aus den Seelsorgern nur wenige
Anregungen und Hilfen für die Ver-
kündigungsaufgabe geboten. Die Sorge
um das Glaubensgut der Verkündigung
gehört zu den ersten Aufgaben des Bi-
schofs. Trotzdem konnte gerade diese

schwierige Aufgabe noch nicht zur vol-
len Zufriedenheit wahrgenommen wer-
den. Andererseits glaubte man, dass den
Hirtenschreiben an die Gläubigen die
notwendige Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Auch für die Förderung der Schul-
katechese wird vom Bistum aus, beson-
ders durch die Basler Katechetische Kom-
mission, viel getan. Als unzureichend

hingegen wurde die Sorge für die aus-
serschulischen katechetischen Bestrebun-

gen, für die Fortbildung der Jugend-
liehen in Glaubensfragen, für die theo-

logische Erwachsenenbildung und die

mögliche Mitarbeit in den Kommuni-
kationsmitteln bewertet.
Im Aufgabenbereich der Lftargie durfte
mit Genugtuung festgestellt werden,
dass die liturgische Beratung und auch
die Vorbereitung und Gestaltung litur-
gischer Funktionen durch den Bischof
wie Priesterweihen, Weihen von Kir-
chen, Altären usw. nichts zu wünschen
übrig lassen.

Ungenügend sind die Hilfen für die Ge-
staltung von Wortgottesdiensten, für die

Erneuerung des Ehesakramentes und der
Krankensalbung. Die Beratung in Kfr-
cÄe?2&<2«/fV2ge« und in Planungsfragen
für den Bau kirchlicher Zentren kann
nicht als ausreichend bezeichnet wer-
den. Der Ruf nach Richtlinien für den
Bau von Pfarreizentren wird immer häu-
figer.
Auf dem Gebiet der ^pezw/ree/rorge, der
Dwiéowfe und des sind ver-
schiedene Wünsche offen: Es fehlt an
einer echten Koordination der caritati-
ven Tätigkeiten im Bistum. Eigene Initia-
tiven gingen bisher vom Bistum wenige
aus. Anstösse für die Gründung von re-
gionalen Caritasstellen sind notwendig.
Andererseits hat das Bistum viel für
die Katastrophenhilfe im In- und Aus-
land getan durch die Unterstützung der
Caritaszentrale in Luzern.

Vermehrte Aufmerksamkeit müsste den
seelsorgerlichen und sozialen Problemen
in bezug auf die Eheleute, die Geschie-
denen, die Alleinstehenden, die Jugend
und die Betagten, die Suchtgefährdeten,
die Behinderten usw. geschenkt werden.
Die Spezialgebiete der Arbeiter-,
Bauern-, Akademiker- und Studenten-
seelsorge und der Armeeseelsorge schei-
nen gut betreut zu sein, während die
seelsorglichen Probleme der Industrie
und des Tourismus zu wenig ernst ge-
nommen werden.

Die Verantwortung für die Missions-
arbeit und die Entwicklungshilfe wird
wahrgenommen, während die Mitarbeit
bei den Kommunikationsmitteln und die
Friedensförderung vernachlässigte Auf-
gabenbereiche sind.

4. Personelles

Die P/<2«»Mgr(22ü/g<2^e«, insbesondere die
Abklärung der Bedürfnisfrage von seiten
der Seelsorge und der Angebotsfrage von
seiten der kirchlichen Dienstträger, die
Formulierung der Grundsätze für den
Personaleinsatz und die Planung der
Spezialstudien auf weite Sicht sind noch
ungenügend erfüllt. Befriedigend ist das
Bemühen um die Formulierung von
Grundsätzen für die Integration der
Laientheologen in den Dienst des Bi-
stums.

Die /te- 22«^ IPfefrer&W««# der Seel-

sorger wird vom Ordinariat aus ernst
und intensiv gefördert. Wünsche erge-
ben sich bezüglich der Erstellung eines
Bildungsplanes entsprechend dem Ge-
samtkonzept der Weiterbildung, bezüg-
lieh der Schulung von ehrenamtlichen
Helfern und Helferinnen (Pfarreiräte
usw.) sowie bezüglich der Neupriester-
tagungen und des Kontaktstudiums.

Die Aufgabe der ^2e//e«^ere/za«ge« von
Pfarrer- und Vikariatsposten wurde als
befriedigend gelöst betrachtet, während
die Stellenplanung und -besetzung für
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Bischof Mamie rechtfertigt sein Eingreifen

rteA/ OAenWrts wrf-
fcAweizerifcAtf« £a«J<3n«e, Ge«/ ««</

Fre/Awr# <?» Kre»z/e»er Ae/t/ger KWriA we-

#e« .reiner Ern^eei/enr in </e« «Feii P/«>/ner«.
DiV Vbf£0j£Ä#V/>te #j/ </*fi Ltfjérw «*#j

Tn^erprerre ««</ rien «Äri^en AfAtrenmeriien
AeÀ«««<. /4m vergangenen Sonniagaienri Aar

n»n BircAo/ Afamie ein Commani^ae Aeraar-
gegeAen, Herren l^orr/aa* «nr riarcA r/ie fC/P/I
a'AermiWei; warrie. Der FreiAarger OAerAir/e
jeAreiA/;

Priester und Gläubige des Bistums fra-

gen sich, was ihr Bischof von dem, was
man nun die «Affäre Pfürtner» nennt,
denkt.
Da ich vom Herrn zum Dienst an der
Kirche und an den Menschen berufen
worden bin, war ich zunächst ob eines
Artikels dieses Professors an unserer Uni-
versität zutiefst erstaunt. Es handelt sich
um den Artikel, der in der «Freiburger
Zeitschrift für Philosophie und Theolo-
gie» (1971, Heft 1—2) unter dem Titel
«Innerkirchlicher Protest und Synode»
erschienen ist.
Nebst schwerlich akzeptierbaren Urtei-
len über die Ausübung der Autorität in
der Kirche finden sich in dem Artikel
einige Seiten über die Sexualethik, die
mir als im Widerspruch zum Naturge-
setz als auch zur Offenbarung der Schrift
schienen.

Im Mai 1971 setzte ich den General-
magister der Dominikaner davon in
Kenntnis, wobei ich die Auffassung gel-
tend machte, dass «meiner Ansicht nach

die in diesem Artikel enthaltene Dok-
trin sehr schwere Fragen aufwirft». Ich
schrieb: «Können wir, ohne etwas zu sa-

gen, zulassen, dass ein Moralprofessor
derartige Thesen vertritt?»
Im Juli wurde P. Pfürtner vom Staats-
rat des Kantons Freiburg zum Ordinarius
für Moral und spekulative Theologie an
der Theologischen Fakultät ernannt.
Im August setzte ich mich schriftlich
mit P. Pfürtner in Verbindung, um mit
ihm eine Zusammenkunft zu vereinbaren.

Für ihn war das aber erst im November
möglich.
Am 3. November hielt P. Pfürtner in
Bern einen Vortrag. Ich habe den Text
gelesen und studiert. Ich bin mit P. Pfürt-
ner zusammengetroffen und habe ihm ge-
sagt, dass ich besorgt bin und damit nicht
einig gehe. Er machte das Recht auf Frei-
heit in der theologischen Forschung gel-
tend.
Hierauf schrieb ich dem Sekretär der

Glaubenskongregation in Rom, Mgr. Paul

Philippe, um seinen Rat zu erbitten.
Ich schrieb: «Nach der Lektüre gewis-
ser Seiten des beiliegenden Textes (des
Berner Vortrags) erbitte ich Ihren Rat
und Ihre Unterstützung: Kann man es zu-
lassen, dass ein Theologe aus dem Or-
densstand solche Thesen lehrt? Sie schei-

nen mir zur Lehre der Kirche im Wider-
spruch zu stehen... P. Pfürtner hat mir
gesagt, ich könne ihm den Beweis nicht
liefern, dass die Kirche nicht eines Tages
auch in diesem Belang (Sexualmoral)
einen Wandel vollzieht und übrigens dür-
fe die Autorität des Bischofs die Freiheit
der Theologen in der Forschung nicht
beeinträchtigen.»
Ist das nun eine Denunzierung? Bevor
ich eine Antwort aus Rom erhalten hatte,
traf der Generalmagister der Dominika-
ner in Freiburg ein.
Im Januar 1972 antwortete mir Kardi-
nal Seper, Präfekt der Glaubenskongrega-
tion: «Die Kongregation hat festgestellt,
dass gar kein Zweifel darüber besteht,
dass die von P. Pfürtner vorgebrachten
Ideeen sehr gefährlich sind und völlig im
Widerspruch zur katholischen Lehre ste-
hen. Ich bitte Sie deshalb, im Namen
dieser Kongregation P. Pfürtner darauf
hinzuweisen, dass seine Ideen unannehm-
bar sind und ihn zu veranlassen, sie öf-
fentlich zu widerrufen.»
Ende Januar 1972 traf ich mit P. Pfürt-
ner zusammen, um ihm diese Antwort,
mein und der Kongregation Begehren,
mitzuteilen. Ich bestätigte es ihm noch

schriftlich und stellte den Schweizer Bi-
schöfen eine Kopie dieser Texte zu. Ich
schlug ihm vor, mir vor Semesterende

(anfangs März) zu antworten, weil ich
erachtete, vor einem solch schwerwiegen-
den Entschluss brauche man Zeit zum
Nachdenken und zum Beten.
Was sich in der Folge abgespielt hat,
weiss man, wenigstens das, was die Zei-
tungen, das Radio und das Fernsehen ge-
bracht haben.
Ich meinerseits wiederhole, dass die Texte
im Berner Vortrag mit den Prinzipien,
die nach dem Evangelium für den Unter-
rieht der Moral wegleitend sein müssen,
unvereinbar sind.
Ich werde es nicht zulassen können —
und da handelt es sich um mehr als nur
ein Recht: um eine Pflicht —, dass ein
Priester, der einen Auftrag im Bistum
hat, nach andern Prinzipien als denen
des Evangeliums Jesu Christi lehrt und

predigt, die Gewissen leitet und aufklärt.
Darin gehe ich mit P. Pfürtner einig —
vor ihm haben das schon andere gesagt

—, wenn er der Auffassung ist, dass das

Erbarmen des Herrn riesig gross ist und
Gott alle unsere Fehler verzeiht.
«Du wirst es satt haben, mich zu belei-
digen, bevor ich müde werde, dir zu ver-
zeihen», sagt nach einem Schriftsteller
aus der Mystik Jesus denen, die er liebt.
Verzeihung wird aber zuteil, weil vorher
eine Beleidigung erfolgte.
Ich bitte, mir wenigstens das zugüt zu
halten: Bei allen Schritten, die ich unter-
nommen habe, liess ich mich von der
Sorge um die Armen, die Kleinen und
Sünder leiten. Es ging mir auch — im
guten Sinne des Wortes — um den Ruf
der Universität Freiburg, ihre Ausstrah-
lung, die Weiterführung ihrer Forschung
auf allen Gebieten, um ihre Sendung in
der Schweiz und in der Kirche.
Freiburg, den 6. Februar 1972

/ Pierre ALww/e, BitcAo/ vo«
L»#.w»«e, Ge»/ »«d Ff«'A«rg

Spezialseelsorger noch nicht mit der ge-
nügenden Sorgfalt und Weisheit vorge-
nommen werden.
Die Fragen der Besoldungs- und Pensio-

nierungsverhältnisse — soweit das Ordi-
nariat darauf Einfluss nehmen kann —
wurden zwar in den letzten Jahren auf-

gegriffen, aber noch nicht zu einem gu-
ten Abschluss gebracht.

5. Kirchliches Gericht

Von der Bistumsleitung wurde festge-

stellt, dass die Eheprozesse sowie die

Laisierungsverfahren ordnungsgemäss
und speditiv geleitet werden können.
Die Organisation und die ausreichende

personelle Besetzung des Gerichtes ge-
währleisten ein gutes Funktionieren die-
ses Ressorts.

6. Administration und Verwaltung

Dje vielfältigen Aufgaben der Kanzlei,
angefangen von der Telefonbedienung,
der umfangreichen Korrespondenz, den
vielen Vervielfältigungen bis zur Spedi-

tion der Briefe und Massensendungen
werden gut erfüllt. Da in nächster Zeit
neu eine französischsprachige Sekretärin
eingestellt wird, werden künftig auch
die französischen Übersetzungen noch
besser bewältigt werden können.

Die FiwrfttZfeffW/«»# (Anlage der Gel-
der, Budget und Rechnung, Geldverkehr
usw.) ist in Ordnung. Als ungenügend
wurde die Anstrengung zur Erstellung
eines Finanzplanes des Bistums und zur
Lösung der mit der Priesterhilfskasse zu-
sammenhängenden Probleme bezeichnet.
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II. Kurzfristige Zielsetzung der
Bistumsleitung

Nach dem zweiten Durchgang durch
diese Unzahl von Aufgaben, die dem
Ordinariat aufgebürdet sind, wurde von
der Generalvikariatskonferenz eine Prf-

der Aufgaben als £«rz/rf-
rrfge Zfe7rete««g /«r ei« /zzÄr aufge-
stellt. Es war dem Bischof und den Ge-
neral- und Bischofsvikaren klar, dass von
den vielen Funktionen, die verbessert
werden können oder müssen, eine Aus-
wähl zu treffen war. Nach eingehender
Diskussion entschloss man sich, folgende
acht Aufgaben als Schwerpunkte der Or-
dinariatsarbeit für das nächste Jahr zu
wählen:

1. des Ordinariates, insbeson-
dere Überprüfung der Aufgabenverteilung.
2. Erstellen eines Formulars für Par/oral- »«(/

der Pfarreien sowie Orga-
nisation und Durchführung von fWor<»/£e-

3. Neuordnung des /«/omaftorrwerewr or-
dinariatsintern und für die Öffentlichkeit.
4. Planung von CdW/arrteWe« und
der Caritasaufgaben am Ordinariat.
5. Erstellung eines ParfordttoBzep/er und £*'»-

6. für die territoriale und
funktionale Seelsorge.

7. Formulierung der GVrWwtee /»> Per-
ro»a/e»«rarz (Personalpolitik)
8. Probleme der /4«r/äWerreefrorge.

Am Schluss dieses Traktandums wurde
beschlossen, im Januar eine Sitzung der
Generalvikariatskonferenz für die Be-

richterstattung über den Stand der Ver-
wirklichung dieser Zielsetzung abzuhal-
ten. Die Sitzung wird anfangs Februar
stattfinden.

III. Beschriebe der beiden Konfe-
renzen im Ordinariat

Bischof Dr. Anton Hänggi hatte nach
seinem Amtsantritt im Jahre 1968 ein-
geführt, dass sich die Ordinariatsmitar-
beiter jeden Freitag zu einer CWf«rf«ztf.r-
yèo«/ere«z versammeln. Seit zweieinhalb
Jahren wurde zusätzlich eine regelmäs-
sige Gewerd/vfo«/ere«z (Bischof-
und General- und Bischofsvikare) ge-
halten. Diese befasst sich mit den wich-
tigsten Leitungsaufgaben des Bistums.
Nachdem sich die Zahl der Mitarbeiter
am Ordinariat seit 1968 fast verdoppelt
hat, drängt sich eine Überprüfung der
Zweckbestimmung, der Aufgaben- und
Kompetenzbereiche der beiden Konfe-
renzen auf. Dadurch sollten unnötige
Überschneidungen vermieden und eine
rationellere und zugleich sachgerechtere
Arbeitsweise der Bistumsleitung und des

Ordinariates gefunden werden. Auf die
Faldumtagung hin wurde daher eine
neue Konzeption der beiden Konferen-
zen ausgearbeitet. Diese wurde gründ-

lieh durchbesprochen und grundsätzlich
bejaht. Die Sitzungsbeschriebe mussten
nach der Faldumtagung noch überarbei-
tet und bereinigt werden. Im Januar
1972 stimmte die Generalvikariats- und
Ordinariatskonferenz der neuen Konzep-
tion zu. Diese bestätigt die Geweral-

v-ifiiZtWj-7o«/erewz als eigentliche Lei-
tungskonferenz, während die bisherige
Ordinariatskonferenz umgewandelt wird
in eine 7«/omdffo»jiéo«/ere»z am Ordi-
nariat, zu der die Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnenn eingeladen werden.
Im folgenden werden die beiden Kon-
ferenzen kurz charakterisiert und deren
Zweck und Kompetenzbereich vorge-
stellt.

1. Generalvikariatskonferenz (GK)

Zweck der Generalvikariatskonferenz ist
das kollegiale Wahrnehmen der Lei-
7««gr- »W und Ko-
ordination der Aufgaben der Bistums-
leitung im Auftrag des Bischofs und in
Zusammenarbeit mit ihm.
Insbesondere informieren der Bischof
und die General- und Bischofsvikare
über Sitzungen, Tagungen, wichtige Ge-
schäfte, Projekte der Ressorts usw. Es
werden Aufgaben besprochen, die eine
Koordination verlangen. Auch Stellung-
nahmen des Ordinariates zu Vorlagen
und Sachgeschäften gehören zum Auf-
gabenbereich der Generalvikariatskon-
ferenz.
Die Generalvikariatskonferenz ist E«r-
tcAcz'iawgjmftawz für alle Entscheide,
welche weder dem Bischof vorbehalten
sind, noch an eine andere Instanz dele-

giert wurden. Ein Funktionendiagramm
wird die Bereiche im einzelnen umschrei-
ben. Entscheide werden rechtskräftig
durch die Zustimmung des Bischofs.
Die Generalvikariatskonferenz tritt Je-

Der Priesterrat des Bistums Chur be-
fasste sich in seiner Sitzung vom 26.

Januar 1972 in der Paulus-Akademie in
Zürich vorwiegend mit der Frage der
Priesterberufe. P. KaW Fe«rf, Leiter der
Arbeitsstelle Information kirchliche Be-
rufe (IBK) in Zürich, gab eine Einfüh-
rung in die vielschichtige Thematik. Da
in einer eintägigen Sitzung unmöglich
alle Gesichtspunkte behandelt werden
konnten, schlug er vor, sich mit zwei vor-
dergriindigen Problemen auseinanderzu-

setzen, nämlich mit der Förderung der
Priesterberufe und der Möglichkeit eines

ie« Freitog zusammen. An ihr nehmen
der Bischof und die beiden General-
und Bischofsvikare regelmässig teil. Fall-
weise wird je nach Sachgeschäft auch
der zuständige Ressortinhaber eingela-
den.

2. Informationskonferenz (IK)

Der Zweck der Informationskonferenz
ist FôWer««g zAr /»fermer «« z/er Bf-

und des guten Arbeitskli-
mas im Ordinariat sowie /»/orwwffo»
über die Tätigkeit des Ordinariates.
Wichtige Projekte oder Entscheide der
einzelnen Ressorts, Fragen der Bistums-
leitung und des Ordinariates, die alle
betreffen, kommen in dieser Konferenz
zur Sprache.
Die Informationskonferenz wird »zo«dZ-

ef««zzz/ gehalten. Alle Mitarbeiter
des Ordinariates in führender oder mit-
gestaltender Stellung, die einen Einblick
in die Gesamtzusammenhänge der Ordi-
nariatsaufgaben erfordert, werden dazu
eingeladen.
Diese Berichterstattung über die Klausur-
tagung der Bistumsleitung der Diözese
Basel wollte einen Einblick geben in die
Vielfalt der Aufgaben eines Ordinariates
und zugleich aufzeigen, mit welchem
Ernst die Aufgaben angepackt werden.
Manches Versagen aus menschlicher Un-
zulänglichkeit ist einzugestehen. Vieles
ist verbesserungsfähig. Anderes wird so

gut als nur möglich getan. Manche
schwere Aufgaben der Bistumsleitung
und des Ordinariates werden von Prie-
stern und Laien in der Diözese durch
Rat und Tat mitgetragen. In vielen Fra-

gen ist das Ordinariat auf das Verständ-
nis und die Mithilfe der Seelsorger an-
gewiesen, in deren Dienst es die Lei-

tungs- und Verwaltungsaufgaben erfüllt.
Frifz Dow«2(?«»

zweiten Bildungsweges für Priesteramts-
kandidaten.
Die Arbeit in Gruppen zeigte aber, dass

die Frage der Priesterberufe in einem um-
fassenderen Zusammenhang gesehen wer-
den muss. Dabei ist eine Klärung des
Priesterbildes und der priesterlichen
Funktionen im Rahmen der kirchlichen
Dienste unerlässlich. Da sich die Auf-
fassungen von der kirchlichen Gemeinde-
arbeit selbst gewandelt haben, sind die
bisherigen Methoden, Priesterberufe zu
wecken, nur noch bedingt wirksam, zu-
mal da sich auch die gesellschaftlichen

Priesterberuf und kirchliche Dienste
Resolutionen des Priesterrates der Diözese Chur
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Verhältnisse verändert haben. Es müssen

also neue Wege gesucht werden, um ge-

eignete Mitarbeiter für die kirchlichen

Aufgaben zu gewinnen.

Ein entsprechendes Modell hatte Dekan

Dr. KW Sc/Wer in dieser Zeitschrift
ausführlich dargelegt und begründet
(SKZ 1971, Nr. 50, 51, 52). Karl Schu-

1er geht von der Idee der direkten Be-

rufung aus. Im Urchristentum hätte man

geeignete Mitarbeiter für die notwendi-

gen kirchlichen Dienste aus der Mitte
der Gemeinde einfach berufen. So müsste

man auch heute von den Bedürfnissen
einer Gemeinde ausgehen. In einer zwei-

ten Phase sollten geeignete Personen aus
der Gemeinde gesucht und angefragt
werden, ob sie sich für eine bestimmte
Aufgabe zur Verfügung stellten. Bei
ihrer Zusage würden ihnen die notwen-
digen Vollmachten von den entsprechen-
den kirchlichen Behörden erteilt.

Die Diskussion des Priesterrates über
das Modell Schuler zeigte, dass bei der

derzeitigen Verbindung von Amtsprie-
ster und Zölibat mit der Methode der

Berufung bewährter Gemeindemitglieder
kaum Amtspriester in genügender Zahl

gewonnen werden können. Anderseits be-

tonten mehrere Votanten, der Vorschlag
Schuler enthalte wertvolle Anregungen,
die unbedingt auf ihre Durchführbarkeit
geprüft werden sollen. So beschloss der

Rat, in Form einer Resolution den Bi-
schof zu ersuchen

(7az AWe// ScA»/er a«f (/«>• EAe«e Jer A«>cA-

/«VAe» Di«irt« /(«<zz«A/»Vzz/»VA (7rz /4»»Ar£r#>-
«»-«z/Adf» z« pr«'fe» «»»»/ «7»V Ge»»«'»-

(/«« z« er»»««/er», »'« A'ejer R»VA/«»g »»«/ig
z« experi»»e«/»ere«.

Man verspricht sich von den Erfahrungen
auch wertvolle Hinweise für die Förde-

rung künftiger Priesterberufe. In einem
Zusatzantrag wurde zuhanden der Deka-
nate der Wunsch ausgesprochen, die be-
stehenden Fonds zur Unterstützung von
Priesteramtskandidaten auch für die Aus-
bildung anderer kirchlicher Mitarbeiter
freizugeben, was übrigens in einigen De-
kanaten bereits geschehen ist.

Der Inhalt der Resolution setzt Akzente,
die für die künftige Gestalt unserer Pfar-
reien bestimmend sein könnten. Die
kirchlichen Dienste werden vermehrt in
begrenzte (evtl. in einem Pflichtenheft
umschriebene) Teilaufgaben aufgeteilt,
für deren Erfüllung Mitarbeiter aus der
Gemeinde selbst herangezogen würden.

Je mehr das Bewusstsein geweckt wird,
dass ein engagierter Christ in verschiede-

nen Formen sich der Kirche zur Ver-

fügung stellen kann, desto leichter wird
es auch sein, Mitarbeiter zu finden. Im
Rahmen dieser Funktionen hat auch der

Amtspriester seine besondere Sendung
und seinen ihm zukommenden Aufga-
benbereich. Es wurde betont, dass nicht
isoliert für Priesterberufe geworben wer-

Zum Fastenopfer 1972

0«/ ge»»e«'»z«»B »»»'/ «Bro/ /»> Braver» ge-
wa'AZ/e So«(/er/Ae»»(» Za»/e/: «Fre» z«r So/»-

(7ar»7a/. >. OA«e ÜAezAeA/ZcAAe»'/ </arf foz/ge-
A«//e» we»*/e», «7«// (7az F«//e»opfer «o» /!«-
fa»g «» a/z IPVrA «7er So/A/ar»'/«/ gep/««/ war
««(/ (/«rcAgefä'Ar» w«f(/e, zowoA/ »'»» B/»VA a»f

wfc </#/ Dr/7/0 DrfW«

i/»»r//e gerade «'» Ha«p/gr»«(7 ze»'«<?z Erfo/gez
//Vg£», /«f <//V

<///£# /Cowz/7

Ztf/VÄtfw Ztf/7 &£Z£/VÄ«£/£

/DeAre/ »Aer (7az Ea»V««poz/o/a/ 74J. De»«oeA
AraacAe« w»> »»VA/ erz/ (7»V S/»'»»»»g« jage«»/-
/»cAer Oppoz»7»'o»zgr«ppe« z« Aöre», «»» z«
w»'zze«, (7azz (7»V /a/zacA/»VAe S»7«a/»'o» Ae»' «»z
««(/ »» (7er Df»7/e» IPV// «oeA we«»g a«f e»'»e

w»>A/»eA ge/eA/e So/à/ar«'/«/ A»We»/e/. Z«-
v»e/ez A/ocA»Vr/ «»zer De»Ae» «W Ha»(/e/»:
Fbr«r/e»7e, Af»'//«er//ä«(7»»//e, /4«gz/ vor </e»

Ko»ze?«e»ze« »«</ ««VA/ z«/e/z/ «7»V ß«e//-
z«»a/e »/er aeeA'a. S»eA (7afo« z« Ae/fe»'e»

/«»VA/ A/ozz /ozz»Aa»fe» (7«reA e»'«e GaAe),

ze/z/ e»'«e er«z/Aa//e Me/a«o»'a cor««/, e«»e

/(»z/»'e»g««g, (7<V </e»» «re»'ge»//»cAe« S<»« (7ef

Faz/e«ze»'/ gereeA/ w»>(7.

Dazz «eAe» </e» z»r PVr/e»7»»g Ao»»»»e»»</e»

[/«/erjage» z»eA a»cA </»'e PreÄg/ »»»'/ AVze»»

TAe»»a a«ze»'«a»a/erze/z/, wa>e eAe»zo w««-
zeAewzieer/ wie z»»»»o//. E»'«e AVeA/e H»7/e
</az« A«'e/e/ «7<V Pre(7»g/zA»zze eo» Dr. F. TAa/-
<»a«». Bz w»>(7 zeAwer/«VA ge/»«ge», </e« /Aeo-
/og»'zeAe» 7>aA/a/ »» e«'«e Fre</«g/ «»»z»»»o-
(/«/». Daz« »'z/ er a«cA «»VA/ aazgewaA// wor-
</e», zoWer« z«r ge»'z/»'ge« /4»ze»a»»</erze/z««g
»w»7 </e»» /Aeo/og»zeAe« H»«/ergr«»a/ </ez TAe-

»»az. IPV«» </»ezez, /ro/z <7ez zl»A/a«gez »» </er

ö//e«//»VAe» AIe»»«»g, »oeA Ae«'»e AWer««g
»/er «»'e/AezeAworewe» 0«gerecA/»'gAe»7e» z»-
z/aWe geAraeA/ Aa/, Ao'«»/e <7»'ez z»»» Te»7 </ar»'»

/»ege», i/azz »»a» z»VA Aeg««g/e, /»»Fera/<Ve z«
w»WerAo/e», oA«e »'»» g/e»VAe« Afazze »'Are ße-

den sollte, sondern dass immer das Ge-
samt der kirchlichen Dienste gesehen
werden muss, weil sich für diese Sicht
des priesterlichen Berufes viel tragfähi-
gere Motive finden lassen.

Im Zusammenhang mit der Berufung
von Mitarbeitern aus der Gemeinde
musste sich auch die Frage nach dem
zweiten Bildungsweg für Priesteramts-
kandidaten stellen. Wenn sich über den

Weg der Mitarbeit in Teilbereichen in-
nerhalb der Gemeinde geeignete Kandi-
daten für das Amtspriestertum finden
Hessen, so müssten ihnen auch ein ihrer
Vorbildung entsprechendes Weiterstu-
dium ermöglicht werden. Dabei dürfte
das, was man heute gemeinhin unter
zweitem Bildungsweg versteht (geraffte
Form des heute geltenden, auf einer
Maturität aufbauenden Theologiestu-
diums) nicht immer das Richtige sein.
Man sprach deshalb von einem dritten
Bildungsweg, der stärker auf eine nicht-
akademische Vorbildung von Kandidaten

gr«W»«g z« «er/»V/e». D»V Ao»ze^«e«/e Per-

/«»g«««g </er H«7z/eAre »» </<<? Ae»/»'ge 5»7»«-

/»o» A«'««»«, Ar»'»g/ e»«»ge AocA«A/«e//e Per-

zpeA/«Ve». /l//e»'» zcAo» AVze B»'«z»VA/ /oA»/
</«'e Al«Ae i/ez S/«i/<«»»z </er Ae«7e« ße»7r«ge

i/ez /r«»zo'z»'zzAe« Do»»»'»»'A<»»erz V. Coz»»«o.

/l«cA we«» </»'e Ker/e»7a«g <7er Un/er/age«
Aez/e»z org««»z»'er/ «'z/, er«Ar«'g/ ez z»VA Ae»'«ez-

wegz, ««/ </er K«»ze/ o7er ««/er </e« p/«rre»-
/»VAe» Af»7/e»/«»ge« »»» e»»p/eA/e«i/e» 5»'»«

i/ar««/ e»'«z«geAe». E»'«erze»7z A«Ae« </«'e Le»/e
e»'« je»«ez Gezpär </«/»>, oA ez z»cA «»» e»«e

org«»»z«/or»'zcAe P//»eA/«A»«g A««»/e// o</er oA

i/er Pfarrer perzo'«/»VA »'«/erezz»'er/ »'z/, »<VA/

»«r «»» BrgeA»»'z (7er 5a»»»«/«»g zo»x7er» aacA

a«» ge»z/»ge» Z»e/, (7az a»»»'z»er/ w»>(7. /)«(7er-
ze»7z w«>(7 »7er E»Wr«cA Aa«»» e»/z/eAe», ez

weri/e »»azzewAa// Pap»'er «erzeA/e»(7er/, we««
(7er P/arrer z»VA <7»e M«'Ae «»'»»»»/, a»j (7e»

5«'«« «»(7 (7a»»«'/ a»cA a«/ <7e« IPVr/ (7er aAge-

geAe«e» Ma/er«'a/»'e« A»'«z»we»ze«.

IPVr g«/e Bez»'eA««ge» z«»» re/or»»»'er/e» M»7-

Ar«(7er p//eg/, Ao'««/e ez z«VA 7e»'z/e« — >»a/«r-

7»cA oA«e (7e« pe»'«/»eAe« E»Wr»cA e»'»er «ße-

»»«//er«»g» z» erweeAe« — «A» ga«z ««»er-
A»W/«VA a»z«/rage«, oA »'« ze»'»er GezweiWe
a«eA i/az «40 Tage Go//ez lPVr/», (7az 7azcAe»-
A«VA/e»« « /Vf»'zz»o«-E«/w»VA/»«gzA»7/e> zow»'e

(7»e «0»/err»VA/ze»'«Ae»7: Brz/e IPV// — Dr»//e
IPV//» «erAre»7e/ wer«7e; a//e i7re» z»«<7 ja öA«-
»»e«»'zcA gez/a//e/. D»'eze Be»»erA««g »»ö'ge

»»a« ja «»VA/ a/z «erAapp/e« Vorwarf gege«
«ßro/ f«'r ßr«(7er» aaffazze«. /lAer (7«'eze /lA-
/»o» Aa/ ez wege» »'Arer a«(7erz ge/ager/e«
5/r«A/«r »«(7 Orga«»'za/«'o» «»VA/ zo Ze«eA/, »Are

Ma/er»a/»'e« «'» <7<"e Ge»»e»We» A»»e»'«z»Ar«»-

ge» w»'e (/az Faz/e«opfer. D/ezer Sa/z A«»gege«
Ar»'»g/ (7»e »o//e /)«erAen»«»g z«»» /J«/i/r«eA
f»r (7e» a«zzeror(7e»//»VAe« D»'e«z/, i/e« (7er

K/er«z «7e»» Faz/e»opfer Ze»'z/e/.

G«z/ae Ka//

abgestimmt wäre. Der Priesterrat gab ei-

ner bestehenden und zu diesem Zwecke
erweiterten Kommission den Auftrag, die
neuen Möglichkeiten der Hinführung
zum Priestertum abzuklären. P. Karl
Feusi als Leiter der Arbeitsstelle Infor-
mation kirchliche Berufe wird sich der
Sache in besonderer Weise annehmen.
Der Priesterrat anerkannte seine Arbeit
und war der Auffassung, dass die heute
üblichen Formen der Berufswerbung
(Tage für kirchliche Berufe, Einkehrtage,
Bildung von Gesprächsgruppen usw.)
weiterhin ihre Bedeutung behalten.
Mit der Aussprache über die kirchlichen
Dienste war die Hauptarbeit geleistet.
Es waren noch zwei Vertreter des Chu-
rer Priesterrates für die Konferenz Bi-
schöfe-Priester zu wählen. Gewählt wur-
den Vikar Franz Ibach, und
Kaplan Ko/a»(7 B/ztAo/Aerger, Glarus,
während Vikar Hanz Can/o«/, Zürich, be-

reits früher bestimmt wurde.
A(7o/Ae/w B««/er
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Hinwelse

Zu den Radio-Predigten in der
Fastenzeit

Die kirchliche Arbeitsstelle für Radio
und Fernsehen kann Interessierte auf eine

neue, eigens angelegte Reihe in der kom-
menden Fastenzeit hinweisen. Vom er-
sten Fastensonntag bis und mit Karfrei-
tag lösen sich sieben verschiedene Spre-
eher ab. Sie werden namenlos bleiben.

Jeder steht in einer besonderen Art von
Lebensbedrängnis, welches aber so und
anders für Ungezählte andere ebenfalls
zutrifft. Sie werden nicht ermahnen, son-
dem einfach sagen, was sie erleben. Weil
es Menschen sind, die ihre Last durch-

zutragen versuchen, dürfte aus ihrem
blossen Berichten doch etwas mehr als

nur ein Bericht oder gar eine Anklage
herauszuhören sein.

Das «Fastenopfer» hat in zehn Jahren
die Fastenzeit zur grossen gemeinsamen,
freiwilligen Besinnungszeit des Jahres
aufbereitet. Jedesmal führt sie auf Lei-
den, Tod und Auferstehung Jesu zu,
worin sich Völker- und Menschenleben
in seinen Höhen und Tiefen vorausvoll-

zogen erfährt. Die sieben Zeugnisse ge-
hen Gestalten solchen Nacherlebens nach.
Sie sind nicht auf Zuhören, sondern auf
besinnliches Nachfragen angelegt.
Die Reihenfolge:

Sonntag, 20. Februar, 9-00 Uhr:
Wildwachsende Kirche — fremder Prie-

ster;

Sonntag, 27. Februar, 9.55 Uhr:
Gemartertes Volk;

Sonntag, 5. März, 9.30 Uhr:
Lebenslang krank! (Krankentag);
Mit Gottesdienst-Übertragung aus dem

Spital Limmattal, Schlieren;

Sonntag, 12. März, 9.55 Uhr:
Last für junge Christen;

Sonntag, 19. März, 9.55 Uhr:
Ehe und Familie mitten unter uns;

Sonntag, 26. März, 9.55 Uhr:
Ich bin ein Fremdling;

Freitag, 31. März, 9.00 Uhr:
In Atemnähe des Sterbens.

Mit Studio-Feier zum Karfreitag.

Ei« See/rorge-Awgeèor?

Menschen und Kirche leben mit den Me-
dien, so oder so. Besser mit ihnen zu le-
ben, das müssen wir erst noch lernen.
In vielen kleinen Schritten. Das Radio
bietet täglich ein reiches Angebot. Got-
teswort und Lebensdeutung im Radio
reichen weithin und sprechen Menschen
sehr persönlich und ausserhalb des Kir-
chenraumes an. Sie können vieles aus
dem Pfarreileben ergänzen und weiter-
führen. Wo eine Pfarrei oder eine Grup-

pe sich für die Fastenzeit ein besonde-

res Pfograw??« zurechtlegt, kann diese
Reihe als Ganzes oder können Teile ein-
bezogen werden. ß^«^»/«aÄ«2e« ohne
geschäftliche Verwertung sind gestattet.
Es hat sich gezeigt, dass Predigten ab
Band nochmals, besonders in Grippe«
gehört, erst ihren vollen und richtigen
Sinn aufschlössen, zu sehr fruchtbaren
gemeinsamen Glaubensgesprächen füh-
ren und Menschen tiefer zusammen-
schlössen. Wer dieser Reihe etwas Ver-
trauen entgegenzubringen vermag, kann
sie im P/rffrWö# oder in den Mitteilun-
gen Voranzeigen. Eine neuzeitliche Ein-
Übung und ein grosser Dienst ist es

sodann, eine überlegte Meinung, sei es

Lob oder Tadel oder Frage oder Vor-
schlag, als «« $/#<&> oder
an die Arbeitsstelle zu richten. Wir ste-
hen erst am Anfang einer grossen, ge-
meinsamen Aufgabe. /ojepÄ GPwzperö

Berichte

Fünfzig Brüder aus zehn
Ordensgemeinschaften machen
gemeinsam Exerzitien

Die ersten Kontakte unter den Brüdern
der verschiedenen in der Schweiz etablier-
ten Ordensgemeinschaften gehen auf ca.

drei Jahre zurück. Die Initialzündung
kam damals von seiten der Vereinigung
der Höheren Ordensobern der Schweiz
(VOS). Im Zusammenhang mit der Neu-
besinnung der Orden, die das Konzil ge-
fordert hatte, ging es zuerst um gemein-
same Bildungsweekends. Nun wurde vom
23. bis 28. Januar 1972 ein erster ge-
meinsamer Exerzitienkurs gewagt, der in
Schönbrunn auf den ersten Anhieb 51
Brüder zusammenführte. Die Thematik
lautete: Der Ordensbruder im heutigen
Wandel von Kirche und Welt. Die Lei-

tung hatte P. A«/o« ßoe^/er, Baden, AG.
Die Teilnehmer stellten einen interessan-

ten Querschnitt durch alle Berufe und
Lebensalter dar: vom 25- bis 80Jährigen,
— vom Koch und Gärtner bis zum Bau-
meister und «Handelsreisenden Gottes».
Die Thematik — vom Referenten mit
Ernst, Humor und manchen kleinen Spit-
zen behandelt — hat die Zuhörer irgend-
wie gepackt, so dass im Zusammenhang
mit der Synode 72 (an einem Abend
hatte man das Tonbild von Unold vorge-
führt) in kleineren und grösseren Aus-

Sprachegruppen recht aktuelle Fragen zur
Sprache kamen. Im Vordergrund stan-
den der ehrliche Wille zu einer leben-

digeren Teilnahme am Leben der Kirche
in Heimat und Weltmission und die
Sorge um den Brüdernachwuchs in den
Orden. Dass das Image des Ordensbru-
ders ein etwas «freundlicheres» Gesicht
bekommen müsste, leuchtete allen ein;
aber auch dass in der Seelsorge vermehrt

auf die Ideale des Ordenslebens hinge-
wiesen werden sollte, denn gerade in-
mitten eines weitverbreiteten Materialis-
mus, wie ihn die Gegenwart kennt, wä-
ren junge Menschen auf die richtig
interpretierten Ideale des Ordenslebens
anzusprechen.
Mit dem «freundlicheren Image» ginge
es wohl um die weitere Verwirklichung
jener Reformen, die das Konzil ange-
regt hatte in Bezug auf Gleichstellung,
Totalintegration, Bewusstseinsbildung,
Möglichkeiten der Persönlichkeitsentfal-
tung im breitesten Sinn des Wortes und
anderes mehr, damit die gesamte klöster-
liehe Gemeinde jene Körperschaft bilde,
die in brüderlicher Haltung als Ganzes,
den je eigenen Ordensidealen entspre-
chend, im Dienst der Kirche und des

Menschen stehe. Einiges wurde in den

vergangenen Jahren verwirklicht, anderes
müsste wohl noch getan werden. Die
Tage in Schönbrunn, die von einer sym-
pathischen Atmosphäre getragen waren,
haben neue Hoffnung geweckt und neue
Zuversicht geschenkt. He/'«z Lwzocz&er

Vom Herrn abberufen

Résignât Albert Morey, Versoix (GE)
Der Senior des Diözesanklerus des Bistums
Lausanne, Genf und Freiburg ist am 6. Ja-
nuar 1972 in seinem 92. Altersjahr nach kur-
zer Krankheit verschieden. Albert Morey war
Franzose, geboren am 30. November 1880
in Cuiseaux (Seine-et-Loire). Am 10. Juli
1904 wurde er von Bischof Déruaz in Frei-
bürg zum Priester geweiht. Ein Vikariat von
dreizehn Jahren (1904 bis 1917) in der Gen-
fer Pfarrei St. François et Sales wurde durch
den Ersten Weltkrieg unterbrochen, den er
als Sanitätssoldat in seinem Vaterland miter-
lebte bis zu seiner Verwundung. Von 1917
bis 1919 war Abbé Morey Pfarrer von Mei-
nier (GE). Da gründete der unternehmungs-
lustige und tatkräftige Seelsorger die katholi-
sehe Mittelschule Saint-Louis in Genf und war
deren Direktor bis 1930. Zahlreiche Priester-
berufe sind unter seiner strammen und ziel-
bewussten Führung herangereift. Abermals
ging er an eine Neugründung: 1930 war es
die Stadtpfarrei Sainte-Jeanne de Chantal, die
er bis Dezember 1945 organisatorisch und
seelsorgerlich betreute. Die Villa Carmélia in
Versoix wurde für 26 Jahre das Tusculum
des geistig sehr regsamen Resignaten. Das
endgültige Lebensopfer brachte der wohlvor-
bereitete Priester in der Genfer Klinik La
Colline. PoTifiarrer

Josef Wolfisberg, Pfarresignat, Wauwil

Am 18. Januar 1972 kehrte der verstorbene
Résignât Josef Wolfisberg in seine Pfarrkirche
nach Würenlos zurück. Die sterbliche Hülle
ruhte im Gotteshaus, das er errichtet hatte.
Während 34 Jahren hatte er hier als eifriger
Seelsorger gewirkt.
Josef Wolfisberg wurde am 11. August 1899
in Ruswil als Sohn eines Wagnermeisters ge-
boren. Im Kreise von noch vier Geschwistern
verlebte er eine glückliche Jugendzeit. Von
seinen Eltern gestand er: «Es waren schlichte,
arbeitsame und gottesfürchtige Menschen.« In
diesem Raum der Geborgenheit in Gott

Fortsetzung Seite 91
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Rechtliche Grundlagen für die Durchführung
der Diözesansynoden

Die vorliegenden rechtlichen Grundla-

gen für die Durchführung der Diözesan-

synoden wurden von der Bischofskonfe-
renz am 18. November 1971 approbiert.
Für einen spätem Zeitpunkt ist eine

Sammelpublikation aller rechtlichen Pa-

piere vorgesehen.

Im jetzigen Zeitpunkt, kommen hin-
sichtlich der Wahlen der Synodalen dem
Rahmenstatut und der diözesanen Wahl-
Ordnung besondere Bedeutung zu. Sie
bilden die Grundlagen für die diözesa-

nen Wahlreglemente, die im einzelnen
Vorbereitung und Durchführung der

Synodalen-Wahl regelt. Wir haben uns
deshalb entschlossen, diese Papiere in
einem Sonderdruck der SKZ den Inte-
ressenten zur Verfügung zu stellen. Die-
ser Sonderdruck kann gratis bei Raeber

AG., 6003 Luzern, bezogen werden.

72

Rahmenstatut für Diözesansynoden

1. Die Synode umfasst höchstens 200 Syn-
odalen.

2. Die Synodalen müssen der römisch-
katholischen Kirche angehören und in
der Diözese Wohnsitz haben oder mit
ihr sonst verbunden sein.

3. Sie müssen mindestens 16 Jahre alt
sein.

4. Die Synode setzt sich zur Hälfte aus
Priestern und Ordensleuten und zur
Hälfte aus Laien zusammen.

Bei der Zusammensetzung sind fol-
gende Anteile anzustreben:

a) Für die Priester und Ordensleute:

2/3 Weltpriester und in der Pfarr-
seelsorge eingesetzte Ordensleute, wo-
von 1/10 Gastarbeiter-Seelsorger; 1/3
Ordensleute, wovon je zur Hälfte Or-
denspriester und Brüder einerseits und
Ordensschwestern anderseits.

b) Für die zu wählenden Laien:

mindestens 1/3 Frauen,

mindestens 1/5 Jugendliche zwischen
16 und 25 Jahren,
mindestens 1/7 Vertreter der Gast-
arbeiter.

5. Der Bischof beruft nach Anhören der
Diözesanen Vorbereitungskommission
zirka 1/10 der Synodalen, wobei er die
Versammlung der gewählten Synoda-
len insbesondere in fachlicher, regio-
naler und soziologischer Hinsicht er-

gänzt.

6. Die Synodalen werden für die Dauer
der Synode gewählt oder berufen.
Scheidet ein gewählter Synodale aus,

so rückt der stimmenstärkste Ersatz-
kandidat nach. Wo kein Ersatzkandidat
bestimmt wurde, findet eine Nachwahl
oder Nachberufung durch jene Instanz

statt, die das ausscheidende Mitglied
gewählt oder berufen hat.

7. Die Synodalen sind an keine Weisun-

gen gebunden.

8. Einzelheiten der Synodalwahlen regelt
die Wahlordnung.

Zr;. 2 Der Bmcäo/

1.Der Bischof steht der Synode vor.

2. Er eröffnet und beschliesst die Synode.
Die vorzeitige Beendigung der Synode
ist nur möglich nach Anhören der
interdiözesanen Koordinationskommis-
sion und der Bischofskonferenz.

3. Die Verhandlungsleitung an den Ses-

sionen selbst obliegt einem Verhand-
lungsleiter.

4. Den Vorsitz im Präsidium führt ein
von der Plenarversammlung aufgrund
eines Dreiervorschlags des Bischofs

gewählter Präsident.

5. Der Bischof und sein Vertreter können
an den Sitzungen aller Organe der
Synode teilnehmen. Der Bischof ist
über diese Sitzungen, ihre Traktanden,
Arbeitsergebnisse und Beschlüsse zu
informieren.

6. Er kann Anträge einreichen, die auf
sein Begehren vordringlich zu behan-
dein sind.

7. Er kann den Kommissionsvorlagen, be-
vor diese an die Plenarversammlung
gehen, einen Bericht beigeben.

8. Synodenbeschlüsse im Sinne von Art.
11.1 cd liegen vor, wenn der Bischof
der Plenarversammlung zustimmt.
Kann er nicht zustimmen, so hat er
seinen Entscheid vor der Plenarver-
Sammlung zu begründen. Diese setzt
eine Kommission ein, die einen Be-
schluss anstrebt, dem der Bischof und
die Plenarversammlung zustimmen
können. Die Kommision legt den neuen
Beschlussesvorschlag der Plenarver-
Sammlung vor.

/4r/. 3 Orgrfwe

Organe der Synode sind:

1. Die Plenarversammlung.

2. Das Präsidium.

3. Die Kommissionen.

4. Das Sekretariat.

1.Die Plenarversammlung ist als Ver-
Sammlung aller Mitglieder das be-

schliessende Organ der Synode.

2. Die Plenarversammlung ist beschluss-

fähig bei Anwesenheit von zwei Drit-
teln ihrer Mitglieder.

3. Sie wählt für die Dauer der Synode:

a) auf einen Dreiervorschlag des Bi-
schofs den Vorsitzenden des Präsidiums
sowie auf einen Dreiervorschlag der
Diözesanen Vorbereitungskommission
dessen Stellvertreter. Wird ein Nicht-
synodale gewählt, wird er durch die
Wahl Synodale;
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b) aus ihrer Mitte auf einen Fünfer-
Vorschlag der Diözesanen Vorberei-
tungskommission drei Verhandlungs-
leiter. Scheidet ein Verhandlungsleiter
während der Synode aus, wählt die
Plenarversammlung auf einen Zweier-
Vorschlag des Präsidiums einen Nach-
folger;
c) aus ihrer Mitte drei bis fünf weitere
Mitglieder des Präsidiums;

d) aus ihrer Mitte auf einen Zweier-
Vorschlag der Diözesanen Vorberei-
tungskommission die Präsidenten der
Kommissionen;
e) aus ihrer Mitte mindestens 2/3 der

Mitglieder der Sachkommissionen so-
weit möglich gemäss den von den

Synodalen ausgesprochenen Präferen-

zen;

f) aus ihrer Mitte alle Mitglieder der

übrigen Kommissionen;

g) auf Vorschlag der Diözesanen Vor-
bereitungskommission den Sekretär.

4. Nach der konstituierenden Sitzung
geht das Vorschlagsrecht von der Diö-
zesanen Vorbereitungskommission an
das Präsidium über.

5. Scheidet ein Funktionsträger während
der Amtsdauer aus, wird sein Nach-
folger nach dem oben angegebenen
Modus gewählt.

6. Die Plenarversammlung kann durch
einen einfachen Beschluss bestimmte
Fragen den Priestern unter den Syno-
dalen zur Behandlung zuweisen; sollen
die Fragen abschliessend behandelt
werden, bedarf es einer Zweidrittels-
mehrheit der anwesenden Synodalen.

7. Sie kann für bestimmte Vorlagen sach-

verständige Berater einladen.

8. Wahlen sind geheim, wenn mehr Kan-
didaten als zu Wählende vorgeschlagen
sind. Abstimmungen sind geheim, wenn
dies ein Fünftel der anwesenden Syn-
odalen verlangt.

.drA 3 Prà'jàfcw«

l.Das Präsidium bereitet die Sessionen

vor, erstellt die Traktandenliste, lädt zu
den Sitzungen ein, koordiniert die Tä-
tigkeit aller Organe, stellt Richtlinien
für die Tätigkeit der Kommissionen

auf, nimmt die Aufgabe der interdiöze-
sanen Koordination wahr, besorgt die
finanziellen Belange und entscheidet
Fragen der Auslegung dieses Statuts
und der Geschäftsordnung.

2. Dem Präsidium gehören nebst dem
Präsidenten sein Stellvertreter, die
Verhandlungsleiter, die Präsidenten der

Kommisionen, drei bis fünf weitere
Synodalen an.

3. Der Präsidiumsausschuss, bestehend

aus Präsidium ohne Kommissionsprä-
sidenten, bereitet die Beschlüsse des

Präsidiums vor und erledigt alle Ge-
Schäfte, die ihm vom Präsidium über-

tragen werden. Im übrigen konstituiert
sich das Präsidium selbst.

4. Das Präsidium beruft im Rahmen der

von der Plenarversammlung festgeleg-
ten Zahl aus dem Kreis der Synodalen
und Nichtsynodalen, nach Anhören der
betreffenden Sachkommision, weitere
Mitglieder der Sachkommissionen.

/4rr. 6 Se/êretarâtf

1. Der Sekretär vollzieht die Anordnun-

gen der Synode und des Präsidiums
und stellt das Sekretariat in deren

Dienst. Er führt das Protokoll an den
PlenarverSammlungen.

2. Er nimmt mit beratender Stimme an
den Sitzungen des Präsidiums und der
Plenarversammlung teil.

3. Das Präsidium wählt allfällige weitere
Mitarbeiter des Sekretariats im Ein-
Verständnis mit dem Sekretär.

/4rr. 7 ««J «Are Arie/At-

1. Vorlagen sind, bevor sie an die Plenar-

Versammlung gehen, in Sachkommis-
sionen zu behandeln. Die Plenarver-
Sammlung bestimmt Zahl und Aufgabe
dieser Kommissionen.

2. Zwei Drittel der Mitglieder der Sach-

kommissionen müssen Synodalen sein.

Die Mitglieder von Sachkommissionen,
die nicht Synodalen sind, können bei
der Beratung ihrer Vorlagen mit bera-
tender Stimme an der Plenarversamm-

lung teilnehmen.

3. Die Kommissionen konstituieren sich
selbst. Sie können sachverständige Be-
rater beiziehen sowie Vertreter anderer
Kirchen und Gäste einladen.

4. Nach Behandlung der Thematik er-
stattet die Kommission für die Plenar-
Versammlung einen Bericht zu einer
interdiözesanen Vorlage oder erarbeitet
eine eigene Vorlage und übermittelt
sie dem Präsidium. Dieses kann bei der
Kommission Ergänzungen beantragen.
Die Kommission entscheidet über den

Antrag.

5. Die Plenarversammlung wählt nebst
den Sachkommissionen eine Redak-
tions- und eine Petitionskommission.
Ihre Aufgaben werden in der Ge-

schäftsordnung geregelt. Sie kann wei-
tere Kommissionen für besondere Auf-
gaben einsetzen.

/4fA 8 Vertreter
fe'rcÄ/ic/xJf Orgdrazw/iowe«

Die Einladung von Vertretern katholisch-
kantonalkirchlicher Organisationen mit
beratender Stimme kann diözesan vorge-
sehen werden.

/4r/. 9 Vertreter KzrcAe«
Gärte

1.Der Bischof lädt andere Kirchen ein,
Vertreter zu entsenden. Diese können
an den Plenarversammlungen mit be-
ratender Stimme teilnehmen.

2. Der Bischof lädt die israelitischen Ge-
meinden in der Diözese ein, Vertreter
zu entsenden.

Ebenso kann er Interessierte nicht-
christlicher Religionen und Weltan-
schauungen sowie weitere Gäste ein-
laden.

Das Präsidium kann den Eingeladenen
das Wort erteilen.

/IfA 70 Ö//e»r/z'c££ert

1. Die Plenarversammlungen sind öffent-
lieh. Die Sachkommissionen können zu
ihren Sitzungen die Massenmedien
einladen.

2. Der Präsidiumsausschuss kann Vertre-
ter der Massenmedien aus schwerwie-

88



genden Gründen von der weiteren An-
Wesenheit ausschliessen.

3. Das Präsidium richtet eine Presse- und

Informationsstelle ein und beruft dazu

geeignete Publizistea

/If;, ff 7ef/d/>re«jwe<re« 4er 5y«o4e

1. Die Synode befolgt namentlich folgende
Verfahrensweisen:

a) Gr««4/*»ge»2>erâ:2>;e

Die Synode kann Berichte verabschie-
den und veröffentlichen, die in ihrem
Auftrag von Fachleuten über bestehen-
de Verhältnisse und Probleme ausge-
arbeitet worden sind.

b) /4«rrpf«cÄe»
Um das allgemeine Verständnis für
Glaubens- und Seelsorgefragen zu
wecken und zu vertiefen, und um na-
mentlich die Anliegen des Zweiten Va-
tikanischen Konzils zur Geltung zu
bringen, können in der Synode weg-
leitende und klärende Aussprachen ge-
führt werden, ohne dass eine Stellung-
nähme erfolgt.

c)

In Fragen, die die katholische Bevölke-

rung beschäftigen, die jedoch nicht in
den diözesanen Kompetenzbereich fal-

len, kann die Synode durch Beschluss

den zuständigen Stellen (Papst, Bi-
schofssynode, katholisch-kantonalkirch-
liehe Organisationen usw.) Empfehlun-
gen unterbreiten. Die Plenarversamm-

lung kann dem Bischof beantragen ihre
Stellungnahme weiterzuleiten, auch

wenn er sie nicht befürwortet,

d) D/oze.M«e E«;jcAei4»«ge«

In Fragen, welche in den diözesanen

Kompetenzbereich fallen, kann die
Synode Beschlüsse fassen.

2. Die Synode kann eine Frage einer aus-
sersynodalen Stelle zur selbständigen
Behandlung übertragen.

/4r;. 12 ßer<»;#»ge« »» 4er P/e»<wi>er-

«kg
1.Das Präsidium weist die in den Sach-

kommissionen erarbeiteten Vorlagen
der Plenarversammlung zur Behand-

lung vor.
2. Zu jeder Vorlage finden in jedem Fall

mindestens zwei Lesungen statt.

3. Die Vorlagen werden veröffentlicht.

4. Jeder Synodale hat das Recht, Ände-

rungs- oder Zusatzanträge schriftlich
einzureichen.

5. Für die Annahme einer Sachvorlage
in der Schlussabstimmung ist die Zwei-
drittelmehrheit der anwesenden Syn-
odalen erforderlich. Im übrigen werden
Beschlüsse mit einfachem Mehr ge-
fasst, sofern nicht Statut und Geschäfts-
Ordnung etwas anderes vorsehen.

/4r;. 13 GercAä/;rof^»««g

l.Die Einzelheiten des Verfahrens regelt
die Geschäftsordnung.

2. Die Plenarversammlung kann mit
Zweidrittelmehrheit der anwesenden

Synodalen und der Zustimmung des

Bischofs Änderungen der Geschäfts-

Ordnung beschliessen.

/4r;. 24 Pe;»;2o».frecA;

1. Einzelne und Gruppen ausserhalb der

Synode haben das Recht, Eingaben und

Anregungen der Synode zu unter-
breitea

2. Die Einzelheiten des Verfahrens regelt
die Geschäftsordnung.

/fr;. 23 2«/èrd/;re;z»«g fo» Drozewwe«
E«;rc>&e24»«ge« f/lr;. 22,2 4)

Diözesane Entscheidungen der Synode
treten mit der Promulgation in Rechts-
kraft, sofern die Synode nichts anderes
beschliesst.

/4r;. 26 Revirio« 4er S;«*;«;;

Das Rahmenstatut kann durch eine ge-
samtschweizerische Synodenversammlung
abgeändert werden.

/4r;. 27 /«£r«/;je;z#»g 4er S;<»/»;r

Das Statut tritt mit Genehmigung der
Schweizerischen Bischofskonferenz in
Kraft.

Diözesane Wahlordnung

Allgemeine Bestimmungen

/4r;. 2 /IwweWöwgrfiereicA

Diese Ordnung regelt mit Ausnahme von
Art. 2 die Wahl der Laien-Synodalen ge-
mäss Art. 1, Abs. 4, lit. b des Rahmen-

statuts.

/lr;.2 ßer;e//»»g 4er Pràr/ef- ««4
Of4e«rry«o4i4c«

l.Die Priester und Ordensleute wählen
ihre Vertreter gemäss Art. 1, Abs. 4,

lit. a des Rahmenstatuts grundsätzlich
selbst.

2. Die Diözesane Vorbereitungskommis-
sion stellt die Regeln für die Wahl
unter Berücksichtigung der geltenden
kirchenrechtlichen Richtlinien auf. Die
Bestimmungen des kirchlichen Gesetz-
buches über die Synoden-Zugehörig-
keit von Priestern und Ordensleuten
sind erfüllt, wenn von jeder Kategorie
kirchlicher Amtsträger (vgl. CIC 358

§ 1 und Rescript) je ein Vertreter ge-
wählt wird.

3. Das Wahlergebnis ist in einem Proto-
koll zuhanden der Diözesanen Vorbe-
reitungskommission festzuhalten und
zu veröffentlichen.

v4r;. 3 Zd24 4er Sy»o4<4e»

Die Diözesane Vorbereitungskommission
bestimmt die Zahl der Synodalen im
Rahmen von Art. 1, Abs. 1 des Rahmen-
statuts.
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/Ir/. 4

1.Die Diözesane Vorbereitungskommis-
sion legt unter Berücksichtigung der
sprachlichen Minoritäten die Wahl-
kreise fest.

2. Die Mandate werden von der Diöze-
sanen Vorbereitungskommission ent-
sprechend dem katholischen Bevölke-
rungsanteil (gemäss eidg. Volkszählung
1970) auf die Wahlkreise verteilt. Auf
jeden Wahlkreis müssen mindestens 5

Synodalen entfallen, für die Berück-
sichtigung von Sonderfällen und der
sprachlichen Minoritäten kann von
dieser Regel abgewichen werden.

3. Für die Vertreter der Gastarbeiter be-
stimmt die Diözesane Vorbereitungs-
kommission eigene Wahlkreise auf der
Grundlage der Missionszonen. Dabei
steht es den Ausländern frei, ihr Wahl-
recht entweder im allgemeinen Wahl-
kreis oder im Gastarbeiterwahlkreis
auszuüben.

/Irr. 3 IFäÄ/recÄr

Aktives und passives Wahlrecht haben
alle Katholiken mit erfülltem 16. Alters-
jähr.

/Irr. 6 tt^Â/ryrrerwe

Die Wahlen werden nach dem Elektoren-
prinzip durchgeführt, sofern nicht die
Diözesane Vorbereitungskommission die
Direktwahl beschliesst und entsprechende
Vorschriften erlässt.

/Irr. 7 D»rcÄ/«£r»«g 4er IPä^/e»

l.Die Diözesane Vorbereitungskommis-
sion erlässt für die Durchführung der
Wahl die nötigen Weisungen, wobei
für beide Wahlsysteme folgende Rieht-
linien gelten:
a) Die Pfarreien erstellen nach Mög-
lichkeit ein Register der Wahlberech-
tigten.
b) Mindestens zwei Wochen vor der
Wahl ist den Wahlberechtigten das

Stimmaterial zuzustellen.

c) Wahltermin und Kandidatenliste
sind spätestens zwei Wochen vor der
Wahl zu veröffentlichen mit dem Hin-
weis, wo Wahlberechtigte, denen das

Stimmaterial nicht zugestellt wurde,
dieses nachbeziehen können.

2. Die Wahl erfolgt an einem von der
Interdiözesanen Vorbereitungskommis-
sion für alle Diözesen festgelegten
Wochenende.

3. Die Wahlurnen sind so aufzustellen,
dass auch ausserhalb des Gottesdienstes
gewählt werden kann.

4. Die Stimmabgabe auf dem Korrespon-
denzweg innert angemessener Frist ist
für jeden Wahlberechtigten zu ge-
währleisten.

5. Gewählt sind die Kandidaten mit der
höchsten Stimmenzahl. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.

Wahl der Elektoren

Arr. 8 Z«74 4er E/e£/ore«

l.In jeder Pfarrei wird eine der katholi-
sehen Bevölkerung entsprechende An-
zahl Elektoren gewählt.

2. Die Diözesane Vorbereitungskommis-
sion setzt die Verhältniszahl fest. Jede
Pfarrei hat Anspruch auf mindestens
einen Elektor.

/4rr. 9 IPäÄ/forrc^/rfg /«r 4r'e E/e£rore«

1. Das Vorschlagsrecht steht zu:

a) Gruppen, welche eine Kandidatur
mit der Unterschrift von 15 wahlbe-

rechtigten Pfarreiangehörigen unter-
stützen;

b) dem Pfarreirat oder einem ihm ent-
sprechenden Organ; bei dessen Fehlen
einem vom Pfarrer ernannten Gre-
mium.

2. Die Anzahl der Kandidaten muss die-

jenige der zu Wählenden um minde-
stens einen Drittel übersteigen.

3. Die Wahlvorschläge müssen spätestens
zwei Wochen vor der Wahl veröffent-
licht werden.

Wahl der Synodalen

Arr. 10 lPä£/for.rc£/4ge

1.Die Diözesane Vorbereitungskommis-
sion bestimmt für jeden Wahlkreis
eine Wahlkommission. Diese organi-
siert die Wahl.

2. Ihr sind Wahlvorschläge mindestens
vier Wochen vor der Wahlversamm-
lung schriftlich einzureichen.

Jeder Wahlvorschlag muss von min-
destens dreissig im Wahlkreis Stimm-
berechtigten unterzeichnet sein.

3. Die Elektoren gelten als vorgeschlagen,
sofern sie nicht ausdrücklich darauf
verzichten.

4. Liegen nicht genügend Wahlvorschläge
vor, ergänzt die Wahlkommission diese
nach Massgabe der für die Zusammen-
Setzung der Synode im Statut aufge-
stellten Grundsätze.

5. Die Anzahl der Kandidaten muss die-
jenige der zu Wählenden um minde-
stens einen Drittel übersteigen.

6. Die bereinigte Kandidatenliste ist spä-
testens zwei Wochen vor der Wahl-
Versammlung zu veröffentlichen.

/Irr. H IFä/W

1. Die Wahl der Synodalen erfolgt durch
die Versammlung der Elektoren der
Wahlkreise in geheimer Abstimmung.

2. Gewählt sind die Kandidaten, welche
das absolute Mehr erreicht und die
meisten Stimmen erhalten haben. Im
dritten Wahlgang entscheidet das re-
lative Mehr.

Arr. 72 Proroge»//

Die Wahlergebnisse sind in einem Pro-
tokoll der Diözesanen Vorbereitungskom-
mission zuzustellen. Sie sind zu veröffent-
liehen.

Rechtsmittel

/Irr. 73 BercÄwer4e

1.Die Diözesane Vorbereitungskommis-
sion entscheidet endgültig über Be-
schwerden wegen Verletzung des Sta-

tuts oder der Wahlordnung.
2. Jeder Stimmberechtigte ist beschwerde-

berechtigt.
Die Beschwerde ist innert zwanzig
Tagen nach Publikation des Wahler-
gebnisses schriftlich einzureichen.
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Vom Herrn abberufen
Fortsetzung von Seite 86 Amtlicher Teil
keimte der Priestetberuf des Dahingeschie-
denen. Von 1913 bis 1921 besuchte Josef
Wolfisberg das Gymnasium an der Stifts-
schule Engelberg. Seine theologische Ausbil-
dung holte er an der Theologischen Fakultät
im Priesterseminar zu Luzern und an der Uni-
versität Innsbruck. Am 12. Juli 1925 weihte
ihn der damalige Nuntius Luigi Maglione in
der Hofkirche der Leuchtenstadt zum Prie-

ster. Eine Woche später feierte der Neuprie-
ster in Ruswil die feierliche Primiz.
Am Rosenkranzsonntag 1925 begann Josef

Wolfisberg als Vikar in Schönenwerd seine

Arbeit in der Seelsorge. Nach fünfjährigem
Wirken übernahm er auf Wunsch von Bi-
schof Ambühl die Pfarrei Würenlos. Am 16.

März 1930 wurde er durch Dekan Waldis-
bühl in sein neues Amt eingesetzt.
Die Pfarrei Würenlos forderte den vollen
Einsatz des Seelsorgers. Ihr innerer Aufbau
und die Sorge um die Seelen blieben für
Pfarrer Wolfisberg stets erste Hirtenpflicht.
Darum suchte er auch nach Mitteln und We-
gen, um seinen Pfarrangehörigen ein schönes
Gotteshaus zu bauen. Im Mai 1935 ging die
paritätische Kirche durch Auskauf der Re-
formierten in den alleinigen Besitz der Ka-
tholiken über. Ein Jahr darauf wurde das
damals sehr moderne Gotteshaus errichtet, das

Bischof Franziskus von Streng am 12. Juni
1937 weihte... Die damaligen Krisenjahre
erlaubten nur die notwendigste Ausstattung.
Sie wurde aber im Laufe der Jahre zu einer
künstlerischen Ganzheit in barockem Stil er-
gänzt. In diesem schönen Gotteshaus hat
Pfarrer Wolfisberg während eines halben
Menschenlebens die Frohbotschaft Christi mit
Freude und Hingabe verkündet. Gerne trug
er das göttliche Wort auch zu den Armen
und Kranken, bis er im Dienste für die an-
dem selber alt und müde geworden war.
Die letzten Lebensjahre verbrachte Josef Wol-
fisberg als Résignât in Neuenkirch und zu-
letzt in Wauwil. Dort ist er am 14. Januar
1972 nach kurzer Krankheit unerwartet, aber
nicht unvorbereitet im Herrn verschieden. Die
grosse Teilnahme bei der Beerdigungsfeier
vom 19. Januar in Würenlos zeugte von der

Wertschätzung, die man dem frommen Prie-

ster entgegenbrachte. Vierzig Mitbrüder, Ver-
wandte und Freunde sowie die ehemaligen
Pfarrangehörigen begleiteten ihn zum Fried-
hof. Dort ruht er neben der verstorbenen
Schwester Brigitta, die ihm im Tode voraus-

gegangen ist.

Unsere Leser schreiben
«Selig» — nicht mehr gefragt?

• Selig», so lesen wir im Beitrag «,Die gute
Nachricht" — das Neue Testament in heuti-

gem Deutsch» (SKZ Nr. 4/1972 S. 52f.) sei

in der heutigen Umgangssprache nur noch

einer, «der beschwipst oder gestorben ist». —
Bis heute wusste doch jeder Christ, was mit
«ewiger Seligkeit» gemeint ist. Und jeder-

mann wird wissen, was es besagt, wenn ein
Kind «selig» die Pracht auf dem Weihnachts-
tisch beschaut. — Was für Assoziationen aber

werden wach, wenn man statt «selig» das

Wort «Wohl» wählt? Vielleicht an den Glä-
serklang, wenn man sich «Zum Wohlsein»
zuruft?
Aber wenn man statt «selig» — «glücklich»
wählte? «Glücklich» ist ein nüchternes Wort,
während «selig» fast etwas Ekstatisches, ein
Ausser-sich-Sein, einen Überschwang meint.
«Sich freuen»? Ist es nicht zu verhalten, zu
nüchtern gegen das mitreissende, verklärte
«selig»? Und ist «selig» nicht viel präziser
als das mediale Verb «sich freuen»?

Bistum Basel

Kommunionspendung durch Laien

Der nächste Kurs für Laien, die vom Bi-
schof beauftragt werden wollen, bei der
Kommunionspendung mitzuhelfen, fin-
det wie folgt statt: am Donnerstag, den
24. Februar 1972, im Pfarreiheim St. Jo-
hannes, St.-Johannes-Strasse 19, in Zug.
Beginn um 20.00 Uhr, Ende ca. 22.00
Uhr.
Die Anmeldungen sind durch das ent-
sprechende Pfarramt an die Bischöfliche
Kanzlei in Solothurn oder an das Pfarr-
amt St. Johannes, St.-Johannes-Strasse 9,
6300 Zug, zu richten.

Sitzung des Priesterrates

Am 15716. März 1972 findet im Prie-
sterseminar Luzern die nächste Priester-
rat-Sitzung statt. Als Traktanden sind
vorgesehen:

1. Richtlinien über die «Dauer der seel-

sorglichen Mandate;

2. Vorbereitung der Bischofskonferenz
mit Vertretern der Priesterräte über
Priesterfragen;

3. Gesamtkonzept der Weiterbildung
der kirchlichen Dienstträger.

Wünsche und Anregungen zur Traktan-
denliste sind bis zum 1. März 1972 zu
richten an: Diözesane Pastoralstelle, Ba-
selstrasse 58, 4500 So/o?/&«r».

Der Vorsitzende:
Dr. F. Dozwwrf»«

Bischofsvikar

Stellenausschreibung

Das Pfarr-Rektorat U«ter<è#/w AG wird
infolge Demission des bisherigen Seel-

sorgers zur Wiederbesetzung ausgeschrie-
ben. Interessenten mögen sich melden
bis Dienstag, 22. Februar 1972, bei der
Bischöflichen Kanzlei, Personalamt, 4500
Solothurn.

Eben der genannte Jörg Zink, «der an wich-
tigen Stellen oft ein paar erläuternde Sätze
zwischen Klammern in die Übersetzung ein-
fügt» — ausgerechnet er hat das Wort «se-
lig» (6. Auflage 1971). Zu diesen eingefüg-
ten Sätzen möchte ich freilich bemerken, dass
ich lieber den Text im Wortlaut in ge-
treuer Übersetzung sehe und die Anmerkun-
gen und Parafrasierungen als Fussnoten.
Schliesslich ist es Sache des Predigers, den
wortgetreu vorgelesenen Text den Hörern
auszulegen und ihnen nahezubringen. Und
mit den bereits «tischfertig» zubereiteten
Übersetzungen, die nicht selten noch reich-
lieh subjektive Züge an sich tragen, kann

Bistum Chur

Stellenausschreibung

Die Pfarrämter ZH,
ZH und Uor7er/7W SZ

werden zur Wiederbesetzung ausgeschrie-
ben. Interessenten wollen sich bitte mel-
den bis zum 3. März 1972 bei der Per-
sonalkommission, Bischöfliches Ordina-
riat Chur.

Bistum St. Gallen

Wetterbildung

Als Voranzeige möchten wir alle Pfarrei-
Seelsorger darauf aufmerksam machen,
dass eine zum Problem

««7 KrVcAe /Wer »«7 7?e«/e» für
die katholischen und evangelischen Seel-

sorger der Kantone St. Gallen und beider
Appenzell vorgesehen ist. Sie beschäf-

tigt sich mit der Situation des Jugend-
liehen bei uns heute (Pfr. S. Schläpfer/
Vorsteher Basil Durot); mit dem Versuch
einer Ursachen-Diagnose für diese Situa-
tion (Regens B. Gemperli); und schliess-
lieh mit dem Aufzeigen neuer Wege und
Lösungsversuche für die kirchliche Ju-
gendarbeit durch Praktiker aus unserer
Region (beider Konfessionen). Vorge-
sehene Termine sind:

/« 6?. Grf//e«: Montag, 15. Mai 1972;
/» B»cAf: Montag, 29. Mai 1972;

/« 1F<z«w4/.- Montag, 5. Juni 1972;

Die Durchführung ist ganztägig vorge-
sehen (inkl. Mittagessen). Da das Pro-
blem jeden Pfarrei-Seelsorger beschäftigt,
dürfen wir sicher grosses Interesse er-
warten. Wir bitten die Dekane in der

Ansetzung der Termine für die Kapitels-
Versammlungen auf diese Studientagun-
gen Rücksicht zu nehmen und diese ins
Dekanatsprogramm aufzunehmen. Das

genaue Programm folgt und wird allen
Pfarrei-Seelsorgern zugestellt.

ich mich je länger je weniger befreunden,
weil sie allzusehr der Bequemlichkeit der
Hörer oder Leser entgegenkommen, und so
überhaupt vom Nachdenken dispensieren.
Ich halte es überhaupt für gefehlt, bei Über-
Setzungen, auch bei liturgischen Texten, so
weit vom Urtext abzuweichen, dass seine ur-
sprüngliche Gestalt nicht mehr erahnt werden
kann. Gerade die erst befremdlichen Aus-
sagen des Urtextes reizen um so mehr zum
Nachdenken, wie das besonders bei den Psal-
men der Fall ist, und dieses Meditieren führt
uns erst so recht hinein in die Tiefe dieser
Aussagen. Der geistige Sinn wird durch die
verflachten modernen Parafrasierungs-Über-
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Setzungen nicht nur verdunkelt, sondern über-
haupt getötet.
Und warum «schokierende» Ubersetzungen?
Das Gotteswort ist keine Dirne, die man mit
bunten Fetzen behängt, dass sie «zieht»!
Eine schokierende Sprache wie «fressen und
saufen» (vgl. 1. Adventssonntag Lesejahr A)
ziemt sich für Boulevardblätter, nicht aber
für die Heilige Schrift! Überdies: allzu exo-
tische Blumen haben keine lange Blütezeit.
So bleibe ich, trotz aller gegenteiligen An-
preisungen, Erklärungen und Diktaten beim
vertrauten Worte «selig». Es ist tiefsinnig
und erklingt in einer wunderbaren Melodie
— es ist eines der schönsten Worte, das

unsere deutsche Sprache besitzt.
P. Thomas Häberle OSB., 7531 Müstair GR

Eingegangene Bücher
er/o/gt «aci Mög/«cf>£e»'f)

</«• /d/)r/)««</ertt? oder wie kann man
Dogmen glaubhaft verkündigen? Herausge-
geben von Gotthold Hasenhüttl. Mainz, Mat-
thias Grünewald-Verlag, 1971, 158 Seiten.

S7r»«£, Ka/recr; Politische Ekklesiologie im
Zeitalter der Revolution. Gesellschaft und
Theologie, systematische Beiträge Nr. 5. Mün-
chen, Chr. Kaiser-Verlag, 1971, Mainz, Mat-
thias Grünewald-Verlag, 328 Seiten.

Deteart, LerLV; Die Grundlagen des Glau-
bens. Band I: Historische Analyse. Zürich-
Einsiedeln, Benziger-Verlag, 1971, 182 Sei-
ten.

EKK 3 — Evangelisch-katholischer Kommen-
tar zum Neuen Testament, Vorarbeiten Heft
3. Zürich-Einsiedeln, Benziger-Verlag, 1971,
96 Seiten.

/« E/fer«-
KtWergarte» «W Anleitung für

das Zusammenwirken der Eltern und Erzie-
her. Deutsche Übersetzung Wilhelm Nie-
meyer. Herausgegeben von Heribert Hein-
ricbs. Mit Lehrmittelverzeichnis und Literatur-
hinweisen. Kevelaer, Verlag Butzon & Berk-
ker, 1971, 200 Seiten.

Herz, Schwangerschaft und Geburt
als Reifungsweg der Frau, Übungen und
Meditationen. Reihe «Leben lernen» Band 2,
herausgegeben von Felicitas Betz und Ger-
trude Sartory. München, Pfeiffer-Verlag, 1971,
161 Seiten.

ALtWe/, /l»;WM««</e/, Kar/ Her£err/,5Wrer,
Er»r//Z<CTOTer, D/rvé; Einübung in Partner-
schaff durch Kommunikationstherapie und
Verhaltenstherapie. Reihe «Leben lernen»
Band 1. Herausgegeben von Felicitas Betz
und Gertrude Sartory. München, Pfeiffer-
Verlag, 1971, 488 Seiten.

Kurse und Tagungen
Glaube und heutiges Weltbild
Offene Tagung in der Paulus-Akademie, Zü-
rieh, von Samstag, 26. bis Sonntag, 27. Fe-
bruar 1972.
Referenten: Prof. Dr. Heinrief) Ott; Was
heisst «glauben?» Gewissheit und Anfechtung
des Glaubens. Dr. Otto Kaa/trean», Lausanne:
Glaubenslehre, Glaubenshaltung, Glaubens-
entscheidung. Podiumsgespräch zwischen den
beiden Referenten und Tagungsteilnehmern.
Tagungsleiter: Prof. Dr. Magnat Lo'Erer.
Anmeldungen sind erbeten an die Paulus-
Akademie, Carl-Spitteler-Strasse 38, 8035 Zü-
rich-Witikon, Tel. 01 53 34 00.

Mitarbeiter dieser Nummer
Adresse der Mitarbeiter:

Lie. theol. Anton Bossert, Pfarrer, 8116 Wü-
renlos

Dr. P. Adelhelm Bünter OFMCap., Kapuziner-
kloster, 6370 Stans

Dr. Fritz Dommann, Bischofsvikar,
Baselstrasse 58, 4500 Solothurn
P. Joseph Gemperle, Arbeitsstelle für Radio
und Fernsehen, Hottingerstr. 30, 8032 Zürich
Gustav Kalt, Religionslehrer an der Kantons-
schule, Himmelrichstrasse 1, 6000 Luzern.

Heinz Limacher, Collège St. Joseph,
1753 Matran
Anton Rohrbasser, Professor, Kollegium St.

Michael, 1700 Frei bürg

«Schweizerische Kirchenzeitung»
Wochenblatt. Erscheint jeden Donnerstag.

Keda^tt'o«;

Hauptredaktor: Dr. Joh. Bapt. Villiger, Prof.,
St.-Leodegar-Strasse 9, 6000 Luzern
Telefon (041) 22 78 20.

Mitredaktor: Dr. Kattl Schüler, Dekan,
6438 Ibach (SZ), Telefon (043) 21 20 60.

Dr. Ivo Fürer, Bischofsviikar, Klosterhof 6,
9000 St. Gallen, Telefon (071) 22 20 96.

Nachdruck von Artikeln, auch auszugsweise,
nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch
die Redaktion gestattet.

»w/ Ker/dg:

Grafische Anstalt und Verlag Raeber AG,
Frankenstrasse 7-9, 6002 Luzern,
Telefon (041) 22 74 22/3/4,
Postkonto 60 - 162 Ol.

Aéo»«

Schweiz:
jährlich Fr. 40.-, halbjährlich Er. 21.-.
Ausland:
jährlich Fr. 47.-, halbjährlich Fr. 25.-.
Einzelnummer Fr. 1.-.

Bitte zu beachten:

Für Abonnemente, Adressänderungen,
Nachbestellung fehlender Nummern
und ähnliche FragemVerlag Raeber AG,
Administration der Schweizerischen
Kirchenzeitung, Frankenstrasse 7-9,
6002 Luzern, Tel. (041) 22 74 22.

Für sämtliche Zuschriften, Manuskripte
und Rezensionsexemplare: Redaktion
der Schweizerischen KirChenzeitung,
St.-Leodegar-Strasse 9, 6000 Luzern,
Telefon (041) 22 78 20.

Redaktionssdhluss: Samstag 12.00 Uhr.

Für Inserate: Orel'l Fiissli Werbe AG,
Pastfach 1122, 6002 Luzern,
Telefon (041) 24 22 77.
Schluss der Inseratenannahme:
Montag 12.00 Uhr.

B. IMFELD /CU/VS7SCHM/EDE

^ 6060 SARNEN TEL. 041 66 55 01

II MODERNE GESTALTUNG UND AUSFÜHRUNG
SAKRALER EINRICHTUNGEN UND GEGENSTÄNDE

Weinhandlung

SCHULER &CIE
Aktiengesellschaft Schwyz und Luzern

Das Vertrauenshaus für Messweine und gute Tisch- und Fla-
schenweine, Tel. Schwyz 043-3 2082 — Luzern 041 - 2310 77

Die kath. Kirchgemeinde Sar-

gans sucht auf Schulbeginn
1972/73 einen vollamtlichen

Katecheten
für Mittel- und Oberstufe.

Nähere Auskunft erteilt:

Pfarrer J. Pfiffner, 7320 Sar-

gans, Tel. 085 / 21 11 12

Sie suchen für die Sommersaison 1972 noch

Lagerhäuser?
Der kantonale Jungwachtbund Aargau vermietet solche in der

Innerschweiz, im Bündnerland und Wallis zu günstigen Bedin-

gungen.

Wählen Sie Telefonnummer 057 / 627 65 (abends), um weitere
Auskünfte zu erhalten.

Für die Kantonsleitung des Jungwachtbundes Aargau: Willy
Geissmann, im Brunnacker, 5610 Wohlen.

Madonna mit Kind
Holz, Höhe 105 cm, alte Fas-
sung, sehr gut erhalten, 17.
Jahrhundert.
Verlangen Sie bitte Auskunft
über Telefon 062 / 71 34 23.

Max Walter, alte Kunst,
Mümliswil (SO)

Diarium missarum intentionum
zum Eintragen der Mess-
Stipendien.
In Leinen Fr. 4.50
Bequem, praktisch, gutes
Papier und haltbarer Ein-
band.

Raeber AG, Buchhandlungen,
Luzern
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II LEOBUCHHANDLUNG
Gallusstrasse 20 Telefon 071 / 22 2917
9001 St. Gallen

Die grösste theologische
Fachbuchhandlung der Schweiz.

Machen Sie sich unsere vielseitige
Auswahl zu Ihrem Nutzen.

Besichtigen Sie das

neue liturgische Gewand

und das dazu abgestimmte Ministrantenkleid bei

Rosa Schmid, Paramente Hegibachstrasse 105,

8032 Zürich (b. Klusplatz), Telefon 01 53 34 80

Präzisions-Turmuhren
Schalleiter-Jalousien
Zifferblätter und Zeiger

Umbauten
auf den elektro-automatischen Gewichtsaufzug
Revision sämtlicher Systeme
Neuvergoldungen
Turmspitzen und Kreuze
Serviceverträge

TURMUHRENFABRIK MÄDER AG, ANDELFINGEN
Telefon (052) 41 10 26

Zürcher Pfarramt sucht auf 1. April 1972 oder später
eine

Pfarrei-Sekretärin/
Katechetin
für die üblichen Sekretariatsarbeiten und evtl.
gionsunterricht in der Unterstufe.

Reli-

Offerten mit den üblichen Unterlagen unter der Chiffre
OFA 779 Lz an Orell Füssli Werbe AG, Postfach 1122,

6002 Luzern.

Wir suchen hauptamtlichen

Laientheologen oder
Katecheten
für die Mitarbeit in der Pfarrei (Religionsunterricht an der Ober-
stufe, Erwachsenenbildung usw.).

Geboten werden:
Fortschrittliche Besoldung im Rahmen der Verordnung der Stadt
Dietikon, gute Sozialleistungen (Pensionskasse für Angestellte
der römisch-katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zürich),
Dauerstelle, angenehmes Arbeitsklima, Ferienregelung wie
Schulgemeinde.
Erste telefonische oder schriftliche Kontakte sind erbeten an:
H. Mundweiler, Kirchenpflege-Präsident, Buchsackerstrasse 22,
8953 Dietikon (Tel. 01 / 88 95 60).

13 künstlerische

Kommunion-
andenken
finden Sie auf unserem Pro-

spekt abgebildet.

Dank des grossen Umsatzes

in diesen beliebten Andenken

an die 1. Hl. Kommunion ist

es uns möglich, diese äusserst

preisgünstig abzugeben.

Verlangen Sie bitte gratis un-

seren bebilderten Prospekt!

ARS PRO 0E0
STRÄSSLE LUZERN

b. d. Holkirche 041 / 22 33 18

|EL. KIRCHENORGELN BIETEN GROSSE VORTEILE]

Preisklassen:
»

LIPP: Fr. 3 685.—bis ca. 32 000.—

DEREUX: Fr. 12 900.— bis ca. 25 000.—

Verlangen Sie
Dokumentationen und Referenzen!

LIPP +

bewähren sich immer mehr!

Generalvertreter und Bezugsquellen-Nachweis

PIANO-ECKENSTEIN BASEL 3
Leonhardsgraben 48 Tel.: (061) 257788 P im Hof

Gesucht in modern eingerich-
tetes Pfarrhaus der Nordwest-

Schweiz zu einem geistlichen
Herrn eine selbständige

Haushälterin

Antritt Monat Juni evtl. auch

früher oder etwas später. Zeit-

gemässer Lohn und Freizeit.

Offerten unter Chiffre 778 Lz

an Orell Füssli Werbe AG,

Postfach 1122, 6002 Luzern.

UENERT

KERZEN

EINSIEDELN
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Innenrenovation
der Pfarrkirche St. Martin
in Adligenswil

Gebrüder Leuthold, Metallbau AG, Stans

Arbeiten in geschmiedeter Bronze: Altar, Ambo (Leser-
pult), Taufstein und Geländer wurden in der Pfarrkirche
St. Martin durch uns renoviert.

Stein-Industrie Tolusso AG, Willisau

Natursteinarbeiten, Treppen und Böden in Sandstein.

Bauherr:
Kath. Kirchgemeinde, Adligenswil

Architekt : Gebr. Schärii, Luzern

vertreten durch: Otto Schärii

dipl. Architekt BSA / SWB, Adligenswil

Ausstattung: Pavel Krbalek

Hans Schmid, san. Anlagen, Adligenswil

Alle Sanitärarbeiten der Pfarrkirche St. Martin in Adli-

genswil.

Jos. Odermatt, Schreinerei, Adligenswil

Ausbau der Sakristei und Restauration der Chorstühle
der Pfarrkirche St. Martin, Adligenswil.

Limasol AG

Unterlagsböden, Industriebelege, Bodenbeläge, Spann-
teppiche, Kunstharz (Epoxy)-Belege.

Limasol AG, Unterlachenstrasse 5, 6000 Luzern

Theo Fischer, Reussbühl
Gipser- und Stukkaturgeschäft

Wir führten sämtliche Stukkatur- und Gipserarbeiten in

der Pfarrkirche St. Martin, Adligenswil, durch.

L. Knöchel, Kriens
Stukkatur und Stuckmarmor

Ausführung der Stuckmarmor-Arbeiten in der Pfarrkirche
St. Martin, Adligenswil.

G. Eckert
kirchlich/kunstgewerbliches Atelier

für Blattvergoldung und Restaurierungen, Altarrenovatio-
nen.

Joh. Hirschi, Schreinerei, Adligenswil

Ausführung der Kirchenbänke und Beichtstühle.

Jenny AG, Bauunternehmung, Ebikon

Ausführung sämtlicher Baumeisterarbeiten.
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Die 1825/27 von den Gebr. Händle im

klassizistischen Baustil errichtet© Kirche

von Adligenswil war einer notwendig ge-
wordenen Innenrenovation zu unterzie-

hen. Notwendig war vor allem die An-

passung an die Form der heutigen Litur-

gie, die nach wie vor Zentrum der ka-

tholischen Glaubensbezeugung ist. Kir-
chenbau, und damit auch Renovation,

hat ja nur einen Sinn, wenn er räum-

licher Ausdruck eines lebendigen Glau-

bens und einer daraus konkret geform-
ten Gemeinschaft ist. Nur jene Festge-
fahrenen, die nicht mehr die innere Kraft
aufbringen, das Vergangene ins pulsie-
rende gegenwärtige Leben zu integrie-
ren, können sich in einen musealen Hi-
storismus versteifen.

Wie ist nun aber das Neue, von Innen

heraus Notwendige, mit dem Bestehen-
den zu vereinen?

Uns heutige Menschen trägt das Be-
wusstsein, dass wir das Produkt vergan-
gener Generationen sind; in diesem Wis-

sen können wir unsere im eigenen
Fleisch und Blut verankerte Vergangen-
heit akzeptieren und die Werke unserer

Vorfahren schätzen. In der Pfarrkirche
Adligenswil ist uns ein besonders lie-
benswerter Kirchraum geschenkt.
Vergessen wir aber nicht, dass frühere
Zeiten ganz gegensätzliche Stilauffas-
sungen zu kombinieren und kontrastieren
wagten.
Die barocke Jesuitenkirche neben dem
Ritterschen Palast der Renaissance in

Luzern oder gar der kühne barocke
Hauptaltar eines Fischer von Erlach in
der gotischen Franziskanerkirche in Salz-
bürg sind nur zwei Beispiele, die sich
beliebig vermehren lassen.

Es ist eine Frage der Einführung und
intensiver Arbeit, Neues zu Bestehen-
dem zu integrieren. Allen, die mir bei
der Lösung einer so schwierigen Auf-
gäbe geholfen haben, bin ich zutiefst
dankbar. Otto Schärli

Da der Ruf nach neuen Kirchenbänken
immer drängender wurde, bewilligte die
ordentliche Kirchgemeindeversammlung
vom 20. April 1969 einen Planungskredit
und beauftragte den Kirchenrat, die not-
wendigen Vorbereitungen für die Innen-

renovation der Pfarrkirche zu treffen.
Darauf berief der Kirchenrat eine zwölf-

gliederige Baukommission, in der von

Anfang an die Meinung vorherrschte,
dass aus praktisch-technischen wie aus

finanziellen Überlegungen eine totale
Innenrenovation anzustreben sei.

Ende April 1970 unterbreitete der Kir-
chenrat dem Volk in einer 16seitigen
Botschaft das in vielen Sitzungen und

zahlreichen Besprechungen von der Bau-

kommission ausgearbeitete Renovations-

Programm. In der von Bürgerinnen und

Bürgern stark besuchten Kirchgemeinde-
Versammlung vom 27. Mai wurde nach

ausgiebiger Diskussion diesen Anträgen
im grossen und ganzen zugestimmt und

beschlossen, das Innere der Kirche zu

restaurieren und eine neue Orgel anzu-
schaffen.

Nach weiterem intensivem Planen konnte

am 5. Oktober 1970 mit den Renovations-
arbeiten begonnen werden. Bis zum Jah-

resende machten diese Erneuerungsar-
beiten erfreuliche Fortschritte. Zu Be-

ginn des Jahres 1971 gab es leider meh-

rere unliebsame Verzögerungen. Wäh-
reid der Zeit der Renovation versam-
melten sich die Gläubigen am Sonntag
in der Aula des neuen Schulhauses zur
Messfeier, an Werktagen in der Regel
im Forum. Die kleineren Räume zwan-

gen die Gottesdienstbesucher, sich und
dem Priester näher zu rücken. Aber ge-
rade diese Nähe schuf jene heimelige
Atmosphäre, welche die meisten als sehr
wohltuend empfanden. Vielen Gläubigen
ging erst jetzt der Gemeinschaftscha-
rakter unserer Messfeier auf und es

zeigte sich, dass die in der Kirche ge-
troffene Lösung, die den Bedürfnissen
unserer Liturgie möglichst weit gerecht
zu werden sucht, ein richtiger Entscheid
war.

Trotz dieser wertvollen Erfahrungen beim
Gottesdienst im Schulhaus freuten sich
alle sehr, als wir am 25. September ver-
gangenen Jahres wieder in unsere liebe,
schmucke Pfarrkirche einziehen konn-
ten. In der Zwischenzeit ist nun auch
die neue Orgel eingebaut worden. So
findet unsere Kirchenrenovation am kom-
menden Sonntag im feierlichen Gottes-
dienst mit Orgelweihe um 9.30 Uhr und
in einem festlichen Orgelkonzert um
14.30 Uhr ihren krönenden Abschluss.

Als Pfarrer und Präsident der Baukom-
mission obliegt mir die angenehme
Pflicht, allen Beteiligten, den Mitglie-
dem des Ausschusses und der Kom-
mission, den Baumeistern, Handwerkern
und Künstlern, dem Architekten und dem
Bauführer für das geschaffene Werk
ganz herzlich zu danken. Sie alle haben
mitgeholfen, dass wir ein äusserst
schmuckes und bethaftes Gotteshaus
unser eigen nennen können.

Pfarrer Klaus Bussmann
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Instruktions-Tagung
über audiovisuelle Hilfsmittel
am Sitz
des Schweizer Seelsorge-Zentrums

Holderterstrasse 32—36 (Bus-Station Rössli)

Trimbach/Olten, Tel. 062 / 22 25 25

Daten: jeden Montag, 21. Febr., 28. Febr., 6. März, 13.

März, 20. März.

Dauer: 10.00 bis 16.00 Uhr. Mittagessen in Gaststätten
(4 Fussminuten)

Orientierungen über:

Optische Hilfsmittel: Foto — Plakat — Dia.

Akustische Hilfsmittel: Schallplatten — Ton-
band.

Hellraumprojektor — Fotokopiergeräte — Tag-
lichtleinwand — Video-Recorder.

Querschnitte durch Tonbildschauen über Lebensfra-
gen — Glaubensprobleme.

Grosse permanente Ausstellung und unmittelbare Be-
zugsmöglichkeit der Hilfsmittel für den Religionsunter-
rieht.

Reservieren Sie sich einen ganzen Tag für die Aus-
Stellung.

Projektionsräume zur Selbstbedienung, Plattenspieler,
Lesetische, Kaffee-Erfrischung. Totalfläche ca. 1500

Quadratmeter.

Grosse Parkmöglichkeiten. Willkommener Treffpunkt
für Katechetengruppen, Kirchenratsvertretungen,
Pfarrkapitel.

Bitte hier abtrennen und senden an:
Schweizer Seelsorge-Zentrum, 4632 Trimbach

Anmeldung: Der/Die Unterzeichnete(n) meldet sich an
zur Instruktionstagung

vom

Teilnehmerzahl:

Adresse:

Tel.:

Ihr Vertrauenslieferant
für

Altarkerzen

Osterkerzen

Taufkerzen

Opferkerzen
Weihrauch + Kohlen

Anzündwachs

Ewiglicht-Öl und

Ewiglicht-Kerzen

Seit über 100 Jahren
beliefern wir Klöster,

Abtei- und Pfarrkirchen
der ganzen Schweiz.

Rudolf Müller AG
Tel.071-7515 24

9450 Altstätten SG

Kirchenheizungen

W£RI\
mit Warmluft und Ventilation haben
sich über 100fach bewährt

Planung und Berechnung nur durch
die erfahrene Firma

WERA AG 3000 BERN 13
Telefon 031 -22 77 51

Moderne Kelche
— Bronze

— Email
— Silber
innen vergoldet

0 Grosse Auswahl

# In allen Preislagen

Verlangen Sie Offerte mit Fo-
tos!

ARS PRO 0E0
STRÄSSLE LUZERN

b. d. Holkirche 041 / 22 33 18

W. Bless — D. Emeis

Befreiender Glaube
Ein Angebot für die Glaubensbildung
im Anschluss an den Holländischen
Katechismus, 112 Seiten, kart. lam.,
'Fr. 12.40.

Theologisch verantwortbare, mensch-
lieh Uberzeugende Denkwege zu ei-
nem befreienden Glaubensverständnis.

«... eines der besten religiösen IBü-

eher, die in den letzten Jahren er-
schienen sind.» «Christ in der Gegen-
wart» Nr. 5/1972

Herder
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